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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2389/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Oktober 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 27. Oktober 2000 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 112,9
060 144,4
064 121,3
204 113,1
999 122,9

0707 00 05 052 85,5
628 132,0
999 108,8

0709 90 70 052 86,5
999 86,5

0805 30 10 052 64,8
388 69,5
524 58,5
528 61,5
999 63,6

0806 10 10 052 90,7
064 71,8
400 265,7
632 45,2
999 118,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 47,8
400 60,1
999 54,0

0808 20 50 052 85,5
064 58,3
999 71,9

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2543/1999 der Kommission (ABl. L 307 vom 2.12.1999,
S. 46). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2390/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 zur Festlegung der gemeinsamen Durchfüh-
rungsvorschriften für die Gewährung von Ausfuhrerstattungen und der Kriterien zur Festsetzung
des Erstattungsbetrags für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in Form von nicht unter

Anhang I des Vertrages fallenden Waren ausgeführt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3448/93 des Rates vom
6. Dezember 1993 über die Handelsregelung für bestimmte aus
landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellte Waren (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2491/98 der Kommis-
sion (2), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 3 Unterabsatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Einige Bestimmungen in Artikel 8 und Anhang F der
Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 der Kommission vom
13. Juli 2000 zur Festlegung der gemeinsamen Durch-
führungsvorschriften für die Gewährung von Ausfuhrer-
stattungen und der Kriterien zur Festsetzung des Erstat-
tungsbetrags für bestimmte landwirtschaftliche Erzeug-
nisse, die in Form von nicht unter Anhang I des
Vertrages fallenden Waren ausgeführt werden (3),
bedürfen einer Klarstellung.

(2) Die Fristen für die Beantragung von Erstattungsbeschei-
nigungen sollten verlängert werden, um die Übermitt-
lung zu erleichtern.

(3) Damit den Wirtschaftsbeteiligten unter angemessenen
Bedingungen Erstattungsbescheinigungen zur Verfügung
stehen, ist der in Artikel 8 Absatz 4 festgelegte Zeitplan
zur Gewährung von Bescheinigungen anzupassen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für horizontale Fragen des Handels mit land-
wirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen, die nicht
unter Anhang I fallen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 wird wie folgt geändert:

1. Die Absätze 1 und 2 des Artikels 8 werden durch folgenden
Wortlaut ersetzt:

„(1) Die für ein und denselben Haushaltszeitraum ausge-
stellten Erstattungsbescheinigungen können getrennt
voneinander für sechs Zeitabschnitte beantragt werden. Die
Anträge auf eine Bescheinigung können spätestens zu
folgenden Zeitpunkten gestellt werden:

a) am 7. September für Bescheinigungen, die ab dem 1.
Oktober gelten;

b) am 7. November für Bescheinigungen, die ab dem 1.
Dezember gelten;

c) am 7. Januar für Bescheinigungen, die ab dem 1. Februar
gelten;

d) am 7. März für Bescheinigungen, die ab dem 1. April
gelten;

e) am 7. Mai für Bescheinigungen, die ab dem 1. Juni
gelten;

f) am 7. Juli für Bescheinigungen, die ab dem 1. August
gelten.

Erstattungsbescheinigungen können nur für den Zeitab-
schnitt beantragt werden, der dem ersten auf das Antrags-
datum folgenden in den Buchstaben a) bis f) genannten
Schlusstermin entspricht.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
spätestens bis zum:

— 14. September die Anträge auf Bescheinigungen gemäß
Absatz 1 Buchstabe a);

— 14. November die Anträge auf Bescheinigungen gemäß
Absatz 1 Buchstabe b);

— 14. Januar die Anträge auf Bescheinigungen gemäß
Absatz 1 Buchstabe c);

— 14. März die Anträge auf Bescheinigungen gemäß
Absatz 1 Buchstabe d);

— 14. Mai die Anträge auf Bescheinigungen gemäß Absatz
1 Buchstabe e);

— 14. Juli die Anträge auf Bescheinigungen gemäß Absatz
1 Buchstabe f).“

2. Die Absätze 4 und 5 des Artikels 8 werden durch folgenden
Wortlaut ersetzt:

„(4) Der Gesamtbetrag, für den innerhalb eines Haus-
haltszeitraumes Erstattungsbescheinigungen für jeden der
unter Absatz 1 genannten Zeitabschnitte ausgestellt werden
können, beläuft sich auf:

— 30 % des Betrags gemäß Absatz 3, der am 14.
September für den Zeitabschnitt gemäß Absatz 1 Buch-
stabe a) festgesetzt wird;

— 27 % des Betrags gemäß Absatz 3, der am 14.
November für den Zeitabschnitt gemäß Absatz 1 Buch-
stabe b) festgesetzt wird;

— 32 % des Betrags gemäß Absatz 3, der am 14. Januar für
den Zeitabschnitt gemäß Absatz 1 Buchstabe c) festge-
setzt wird;

(1) ABl. L 318 vom 20.12.1993, S. 18.
(2) ABl. L 309 vom 19.11.1998, S. 28.
(3) ABl. L 177 vom 15.7.2000, S. 1.
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— 44 % des Betrags gemäß Absatz 3, der am 14. März für
den Zeitabschnitt gemäß Absatz 1 Buchstabe d) festge-
setzt wird;

— 67 % des Betrags gemäß Absatz 3, der am 14. Mai für
den Zeitabschnitt gemäß Absatz 1 Buchstabe e) festge-
setzt wird;

— 100 % des Betrags gemäß Absatz 3, der am 14. Juli für
den Zeitabschnitt gemäß Absatz 1 Buchstabe f) festge-
setzt wird.

(5) Überschreitet die Gesamtsumme der für einen der
betreffenden Zeitabschnitte eingegangenen Anträge den
Höchstsatz gemäß Absatz 4, so legt die Kommission einen
Verringerungskoeffizienten fest, der auf alle Anträge, die
vor den in Absatz 1 vorgesehenen Daten gestellt wurden,
so Anwendung findet, dass der Höchstbetrag gemäß Absatz
4 beachtet wird.

Die Kommission veröffentlicht den Koeffizienten innerhalb
von fünf Arbeitstagen nach dem in Absatz 2 genannten
Zeitpunkt im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.“

3. Die Absätze 8 bis 10 des Artikels 8 werden durch folgenden
Wortlaut ersetzt:

„(8) Nach dem 1. Oktober können Erstattungsbeschei-
nigungsanträge im betreffenden Haushaltszeitraum auch
außerhalb der unter Absatz 1 genannten Zeitabschnitte
gestellt werden. Die während der Woche eingegangenen
Anträge werden der Kommission am darauffolgenden
Dienstag mitgeteilt. Sofern die Kommission keine
Maßnahmen ergreift, können die Erstattungsbeschei-
nigungen ab dem auf die Mitteilung folgenden Montag
ausgestellt werden.

Kommt die Kommission zu der Ansicht, dass die internatio-
nalen Verpflichtungen der Europäischen Union nicht einge-
halten zu werden drohen, so kann sie auf die zur Prüfung
vorliegenden Anträge auf Erteilung einer Erstattungsbe-
scheinigung einen Verringerungskoeffizienten anwenden,
wobei sie insbesondere die in den Absätzen 3 und 4
genannten Berechnungsverfahren berücksichtigt. Außerdem
kann sie die Erteilung von Erstattungsbescheinigungen
aussetzen.

Die Kommission veröffentlicht den Koeffizienten innerhalb
von vier Tagen nach dem in Unterabsatz 1 genannten Tag,
an dem die Anträge der Kommission mitgeteilt werden, im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.

(9) Erstattungsbescheinigungen gemäß Absatz 8 können
lediglich beantragt werden, wenn kein Verringerungskoeffi-
zient gemäß Absatz 5 festgesetzt wurde. Mit den so ausge-
stellten Erstattungsbescheinigungen sollen die gemäß Absatz
4 berechneten Beträge ausgeschöpft werden, zuzüglich der
Mittel, für die letztendlich keine Erstattungsbescheinigung
ausgestellt wurde, sowie der Mittel, für die Erstattungsbe-
scheinigungen zurückgezogen wurden.

(10) Wenn die gemäß Absatz 3 festgesetzten Beträge
noch verfügbar sind, kann die Kommission durch eine
spätestens am 10. August erfolgte Bekanntmachung im
Amtsblatt zulassen, dass unter den in Absatz 8 genannten
Bedingungen ab dem folgenden Montag Erstattungsbe-
scheinigungen für Ausfuhren, die vor dem 1. Oktober getä-
tigt werden sollen, beantragt werden.“

4. Der Absatz 2 des Kapitels I in Anhang F wird durch
folgenden Wortlaut ersetzt:

„(2) Über dem Titel ‚Ausfuhrlizenz oder Vorausfestset-
zungsbescheinigung‘ ist ein Stempel ‚Nicht-Anhang-I-Erstat-
tungsbescheinigung‘ anzubringen. Die Anbringung kann
computergestützt erfolgen.

Der Antragsteller füllt die Felder 4, 8, 17 und 18 sowie
gegebenenfalls Feld 7 aus. Allerdings ist in den Feldern 17
und 18 der Betrag in Euro anzugeben.

Die Felder 13 bis 16 brauchen nicht ausgefüllt zu werden.

Der Antragsteller gibt in Feld 20 an, ob er beabsichtigt,
seine Erstattungsbescheinigung ausschließlich in dem
Mitgliedstaat zu verwenden, in dem sie ausgestellt wurde,
oder ob er eine Erstattungsbescheinigung beantragt, die in
der gesamten Gemeinschaft gilt.

Der Antragsteller gibt Ort und Datum des Antrags an und
unterzeichnet den Antrag auf Erteilung einer Erstattungsbe-
scheinigung.

Bei Anträgen auf Erteilung einer Erstattungsbescheinigung
im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe macht er ferner in Feld
20 eine der Angaben gemäß Artikel 10 oder gemäß Artikel
3 der Verordnung (EG) Nr. 259/98 (*).

(*) ABl. L 25 vom 31.1.1998, S. 39.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2391/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur
Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimit-

telrückstände in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates vom
26. Juni 1990 zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für
die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrück-
stände in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2338/2000 der
Kommission (2), insbesondere auf die Artikel 6, 7 und 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 sind schritt-
weise Höchstmengen für Rückstände aller pharmakolo-
gisch wirksamen Stoffe festzusetzen, die in der Gemein-
schaft in Tierarzneimitteln für zur Lebensmittelerzeu-
gung genutzte Tiere verwendet werden.

(2) Die Höchstmengen für Rückstände werden erst festge-
setzt, nachdem der Ausschuss für Tierarzneimittel alle
relevanten Daten zur Unbedenklichkeit von Rückständen
des betreffenden Stoffes für den Verbraucher von
Lebensmitteln tierischen Ursprungs und zu den Auswir-
kungen der Rückstände auf die industrielle Verarbeitung
von Lebensmitteln überprüft hat.

(3) Bei der Festsetzung von Höchstmengen für Tierarznei-
mittel in Lebensmitteln tierischen Ursprungs ist es erfor-
derlich, die Tierart, in der Rückstände vorkommen
können, die Mengen, die in jedem der aus dem behan-
delten Tier gewonnenen relevanten essbaren Gewebe
vorkommen können (Zielgewebe), sowie die Beschaffen-
heit des für die Rückstandsüberwachung relevanten
Rückstandes (Marker-Rückstand) zu spezifizieren.

(4) Für die Kontrolle von Rückständen gemäß den entspre-
chenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft sind die
Höchstmengen normalerweise für die Zielgewebe Leber
oder Niere festzusetzen. Leber und Nieren werden im
internationalen Handel jedoch häufig aus den Schlacht-
körpern entfernt. Aus diesem Grund sind auch stets
Höchstmengen für Rückstände im Muskel- oder Fettge-
webe festzusetzen.

(5) Bei Tierarzneimitteln, die für Legegeflügel, Tiere in der
Laktationsphase oder Honigbienen bestimmt sind,
müssen auch Höchstmengen für Rückstände in Eiern,
Milch oder Honig festgesetzt werden.

(6) Dicyclanil, Tilmicosin, Flumethrin und Clenbuterolhy-
drochlorid sollen unbeschadet anderer Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts, insbesondere der Richtlinie 96/22/
EG des Rates (3), in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr.
2377/90 aufgenommen werden.

(7) Butafosfan soll in Anhang II der Verordnung (EWG) Nr.
2377/90 aufgenommen werden.

(8) Damit die wissenschaftlichen Studien abgeschlossen
werden können, soll Phoxim in Anhang III der Verord-
nung (EWG) Nr. 2377/90 aufgenommen werden.

(9) Bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung muss den
Mitgliedstaaten ein ausreichender Zeitraum gewährt
werden, um es ihnen zu ermöglichen, die gemäß der
Richtlinie 81/851/EWG des Rates (4), zuletzt geändert
durch die Richtlinie 93/40/EWG (5), erteilten Genehmi-
gungen für das Inverkehrbringen von Tierarzneimitteln
erforderlichenfalls an die Bestimmungen dieser Verord-
nung anzupassen.

(10) Die Bestimmungen dieser Verordnung entsprechen der
Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Tierarz-
neimittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90
werden gemäß dem beiliegenden Anhang geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab dem sechzigsten Tag ab ihrer Veröffentlichung.

(3) ABl. L 125 vom 23.5.1996, S. 3.
(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 1. (4) ABl. L 317 vom 6.11.1981, S. 1.
(2) ABl. L 269 vom 21.10.2000, S. 21. (5) ABl. L 214 vom 24.8.1993, S. 31.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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Pharmakologisch
wirksame(r) Stoff(e) Marker-Rückstand Tierart Rückstands-

höchstmenge Zielgewebe Sonstige Vorschriften

Pharmakologisch
wirksame(r) Stoff(e) Marker-Rückstand Tierart Rückstands-

höchstmenge Zielgewebe Sonstige Vorschriften

Pharmakologisch
wirksame(r) Stoff(e) Marker-Rückstand Tierart Rückstands-

höchstmenge Zielgewebe Sonstige Vorschriften

ANHANG

A. Die folgenden Stoffe werden in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 aufgenommen:

1. Mittel gegen Infektionen

1.2. Antibiotika

1.2.4. Makrolide

„Tilmicosin Tilmicosin Rinder 50 µg/kg Milch“

2. Mittel gegen Parasiten

2.2. Mittel gegen Ektoparasiten

2.2.3. Pyrethrine und Pryrethroide

„Flumethrin Flumethrin (Summe der Schafe 10 µg/kg Muskel Nicht anwenden bei Tieren, von denen die Milch für
trans-Z Isomere) 150 µg/kg Fett den menschlichen Verzehr gewonnen wird“

20 µg/kg Leber
10 µg/kg Nieren

2.2.5. Pyrimidinderivate

„Dicyclanil Summe von Dicyclanil und Schafe 200 µg/kg Muskel Nicht anwenden bei Tieren, von denen Milch für den
2, 4, 6-Triaminopyrimidin- 150 µg/kg Fett menschlichen Verzehr gewonnen wird“
5-carbonitril 400 µg/kg Leber

400 µg/kg Nieren
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Pharmakologisch
wirksame(r) Stoff(e) Marker-Rückstand Tierart Rückstands-

höchstmenge Zielgewebe Sonstige Vorschriften

Pharmakologisch wirksame(r) Stoff(e) Tierart Sonstige Vorschriften

Pharmakologisch
wirksame(r) Stoff(e Marker-Rückstand Tierart Rückstands-

höchstmenge Zielgewebe Sonstige Vorschriften

3. Mittel, die auf das Nervensystem wirken

3.2. Mittel, die auf das autonome (vegetative) Nervensystem wirken

3.2.2. β2-Sympathomimetika

„Clenbuterolhydro- Clenbuterol Rinder 0,1 µg/kg Muskel
chlorid 0,5 µg/kg Leber

0,5 µg/kg Nieren
0,05 µg/kg Milch

Equiden 0,1 µg/kg Muskel
0,5 µg/kg Leber
0,5 µg/kg Nieren“

B. Der folgende Stoff wird in Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 aufgenommen:

2. Organische Stoffe

„Butafosfan Rinder Nur zur intravenösen Anwendung“

C. Der folgende Stoff wird in Anhang III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 aufgenommen:

2. Mittel gegen Parasiten

2.2. Mittel gegen Ektoparasiten

2.2.4. Organophosphatverbindungen

„Phoxim Phoxim Schafe 50 µg/kg Muskel Die vorläufigen Rückstandshöchstmengen gelten bis
400 µg/kg Fett zum 1.7.2001. Nicht anwenden bei Tieren, von

50 µg/kg Nieren denen Milch für den menschlichen Verzehr
gewonnen wird“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2392/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

über die im voraus festzusetzende Beihilfe für die private Lagerhaltung von Schlachtkörpern und
Schlachtkörperhälften von Lämmern in Finnland

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2467/98 des Rates vom
3. November 1998 über die gemeinsame Marktorganisation für
Schaf- und Ziegenfleisch (1), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1669/2000 (2), insbesondere auf Artikel 12 Absätze 1
und 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3446/90 der Kommis-
sion vom 27. November 1990 mit Durchführungs-
bestimmungen betreffend die Gewährung von Beihilfen
für die private Lagerhaltung von Schaf- und Ziegen-
fleisch (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 3533/93 (4), wurden insbesondere Durchführungs-
bestimmungen für die Vorausfestsetzung der pauschalen
Beihilfe festgelegt.

(2) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3447/90 der Kommis-
sion vom 28. November 1990 über besondere Bestim-
mungen für die Gewährung von Beihilfen für die private
Lagerhaltung von Schaf- und Ziegenfleisch (5), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 40/96 (6),
werden die Mindestmengen je Vertrag festgelegt.

(3) Die Anwendung von Artikel 12 Absatz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 2467/98 kann die Gewährung einer
Beihilfe für die private Lagerhaltung zur Folge haben.
Die Anwendung dieser Maßnahme richtet sich nach der
in der jeweiligen Notierungszone bestehenden Lage.
Gemäß Artikel 12 Absatz 2 kann entschieden werden,
diese Beihilfen im Rahmen eines Vorausfestsetzungsver-
fahrens zu gewähren, falls es sich als dringend erforder-
lich erweist, auf die private Lagerhaltung zurückzu-

greifen. Angesichts der besonders schwierigen Marktlage
in Finnland sind die in dem genannten Artikel festge-
legten Bedingungen erfüllt. Deshalb empfiehlt es sich,
dieses Verfahren einzuleiten.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Schafe und Ziegen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen der Verordnungen
(EWG) Nr. 3446/90 und (EWG) Nr. 3447/90 dürfen in Finn-
land zwischen dem 30. Oktober und dem 1. Dezember 2000
Anträge auf die Beihilfe für die private Lagerhaltung von
Schlachtkörpern und Schlachtkörperhälften von Lämmern bis
zu einer Obergrenze von 50 t gestellt werden.

Anträge, die nach dem Tag eingereicht werden, an dem die
beantragte Menge insgesamt die im ersten Unterabsatz
genannte Obergrenze überschreitet, werden nicht ange-
nommen. Die am Tag der Überschreitung der Obergrenze
beantragten Mengen werden anteilig verringert.

(2) Für die Mindestlagerzeit von drei Monaten wird eine
Beihilfe von 1 400 EUR/t gewährt. Die tatsächliche Lagerdauer
wird vom Lagerhalter bestimmt und beträgt maximal sieben
Monate. Dauert die Lagerhaltung mehr als drei Monate, so
erhöht sich die Beihilfe um 1,45 EUR/t und Tag.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 312 vom 20.11.1998, S. 1.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 8.
(3) ABl. L 333 vom 30.11.1990, S. 39.
(4) ABl. L 321 vom 23.12.1993, S. 9.
(5) ABl. L 333 vom 30.11.1990, S. 46.
(6) ABl. L 10 vom 13.1.1996, S. 6.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2393/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1832/92 zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung
von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Kanarischen Inseln

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1601/92 des Rates vom
15. Juni 1992 zur Einführung von Sondermaßnahmen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der Kana-
rischen Inseln (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1257/1999 (2), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 4,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 1832/92 der Kommis-

sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2062/2000 (4), enthält die Beihilfebestimmungen zur
Versorgung der Kanarischen Inseln. Nach den Kurs- und
Preisänderungen der Getreideerzeugnisse im europä-
ischen Teil der Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt
sollte die Beihilfe zur Versorgung der Kanarischen Inseln

erneut festgesetzt werden und zwar zu den Beträgen, die
im Anhang angegeben sind.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 1832/92
wird durch den Anhang dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 173 vom 27.6.1992, S. 13.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80.
(3) ABl. L 185 vom 4.7.1992, S. 26.
(4) ABl. L 246 vom 30.9.2000, S. 12.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27. Oktober 2000 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1832/92 zur
Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Kanarischen

Inseln

(in EUR/t)

Erzeugnis
(KN-Code) Beihilfe für die Lieferung

Weichweizen (1001 90 99) 17,00

Gerste (1003 00 90) 17,00

Mais (1005 90 00) 24,00

Hartweizen (1001 10 00) 17,00

Hafer (1004 00 00) 31,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2394/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 391/92 zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung
von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die französischen überseeischen Departements

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3763/91 des Rates vom
16. Dezember 1991 mit Sondermaßnahmen für bestimmte
Agrarerzeugnisse zugunsten der französischen überseeischen
Departements (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1257/1999 (2), insbesondere auf Artikel 2 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 391/92 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2061/
2000 (4), enthält die Beihilfebestimmungen zur Versor-
gung der französischen überseeischen Departements.
Nach den Kurs- und Preisänderungen der Getreideer-
zeugnisse im europäischen Teil der Gemeinschaft und
auf dem Weltmarkt sollte die Beihilfe zur Versorgung

der französischen überseeischen Departements erneut
festgesetzt werden, und zwar zu den Beträgen, die im
Anhang angegeben sind.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 391/92
wird durch den Anhang dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 356 vom 24.12.1991, S. 1.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80.
(3) ABl. L 43 vom 19.2.1992, S. 23.
(4) ABl. L 246 vom 30.9.2000, S. 10.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27. Oktober 2000 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 391/92 zur
Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die französischen

überseeischen Departements

(in EUR/t)

Beihilfe für die Lieferung

Erzeugnis Bestimmung
(KN-Code)

Guadeloupe Martinique Französisch
Guyana Réunion

Weichweizen

(1001 90 99) 21,00 21,00 21,00 25,00

Gerste

(1003 00 90) 21,00 21,00 21,00 25,00

Mais

(1005 90 00) 27,00 27,00 27,00 30,00

Hartweizen

(1001 10 00) 21,00 21,00 21,00 25,00

Hafer

(1004 00 00) 34,00 34,00 — —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2395/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Beihilfe für Butterfett für die 235. Sonderausschreibung im
Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1670/2000 (2), insbesondere auf Artikel
10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90 der Kommis-
sion vom 20. Februar 1990 über die Gewährung einer
Beihilfe im Ausschreibungsverfahren für Butterfett zum
unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 124/1999 (4),
führen die Interventionsstellen im Hinblick auf die
Gewährung einer Beihilfe für Butterfett eine Daueraus-
schreibung durch. Nach Artikel 6 derselben Verordnung
wird aufgrund der je Sonderausschreibung eingegan-
genen Angebote eine Höchstbeihilfe für Butterfett mit
einem Mindestfettgehalt von 96 % festgesetzt, oder es
wird der Ausschreibung nicht stattgegeben. Die Bestim-
mungssicherheit muß entsprechend festgesetzt werden.

(2) In Anbetracht der eingegangenen Angebote ist die
Höchstbeihilfe auf die nachstehend genannte Höhe fest-
zusetzen und die entsprechende Bestimmungssicherheit
festzulegen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 429/90 durchzuführende 235. Sonderaus-
schreibung werden die Höchstbeihilfe und die Bestimmungssi-
cherheit wie folgt festgesetzt:

— Höchstbeihilfe: 117 EUR/100 kg,
— Bestimmungssicherheit: 129 EUR/100 kg.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Oktober 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 10.
(3) ABl. L 45 vom 21.2.1990, S. 8.
(4) ABl. L 16 vom 21.1.1999, S. 19.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2396/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm,
Butter und Butterfett für die 63. Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß

der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1670/2000 (2) insbesondere auf Artikel
10,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 der Kommis-

sion vom 15. Dezember 1997 über den Verkauf von
Billigbutter und die Gewährung einer Beihilfe für Rahm,
Butter und Butterfett für die Herstellung von Backwaren,
Speiseeis und anderen Lebensmitteln (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 635/2000 (4), verkaufen
die Interventionsstellen bestimmte Buttermengen aus
ihren Beständen durch Ausschreibung und gewähren für
den Rahm, die Butter und das Butterfett eine Beihilfe.
Nach Artikel 18 der genannten Verordnung werden
aufgrund der auf jede Einzelausschreibung eingegan-
genen Angebote ein Mindestverkaufspreis für Butter
sowie ein Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und
Butterfett festgesetzt, oder es wird beschlossen, der
Ausschreibung keine Folge zu leisten. Der genannte
Mindestverkaufspreis und der betreffende Beihilfehöchst-

betrag können je nach Verwendungszweck, Milchfettge-
halt der Butter und Verarbeitungsweise differenziert
werden. Die Höhe der Verarbeitungssicherheit(en) ist
entsprechend festzulegen.

(2) Aufgrund der Angebotsmenge wird der Ausschreibung
betreffend mit Kennzeichnungsstoffen versehene Inter-
ventionsbutter nicht stattgegeben.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 63. Einzelausschreibung im Rahmen der mit der
Verordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Dauerausschrei-
bung sind die Mindestverkaufspreise, die Beihilfehöchstbeträge
sowie die Verarbeitungssicherheiten in der Tabelle im Anhang
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Oktober 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 10.
(3) ABl. L 350 vom 20.12.1997, S. 3.
(4) ABl. L 76 vom 25.3.2000, S. 9.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 27. Oktober 2000 zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für
Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm, Butter und Butterfett für die 63. Einzelausschreibung im

Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel A B

Verarbeitungsweise Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mindest- Butter
In unverändertem
Zustand 218 — — —

verkaufspreis ≥ 82 %
Butterfett 211 — — —

Verarbeitungssicherheit

In unverändertem
Zustand 144 — — —

Butterfett 144 — — —

Butter ≥ 82 % 95 91 — 91

Beihilfe-
Butter < 82 % 92 88 — —

höchstbetrag
Butterfett 117 113 117 113

Rahm — — 40 38

Butter 105 — — —

Verarbeitungs-
sicherheit Butterfett 129 — 129 —

Rahm — — 44 —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2397/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Aussetzung des Ankaufs von Butter in bestimmten Mitgliedstaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1670/2000 (2), insbesondere auf Artikel
10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 der
Kommission vom 16. Dezember 1999 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999
des Rates hinsichtlich der Interventionen auf dem Markt
für Butter und Rahm (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2099/2000 (4), sind die Kriterien
festgelegt, auf deren Grundlage die Interventionsankäufe
von Butter im Wege der Ausschreibung in einem
Mitgliedstaat eröffnet bzw. ausgesetzt werden.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2280/2000 der Kommis-
sion (5) zur Aussetzung des Ankaufs von Butter in
bestimmten Mitgliedstaaten ist die Liste der Mitglied-
staaten erstellt worden, in denen die Intervention ausge-
setzt wurde. Aus den von Italien mitgeteilten Angaben
über die Marktpreise geht hervor, dass die Intervention

in diesem Land ausgesetzt werden muss und dass die mit
der Verordnung (EG) Nr. 2280/2000 erstellte Liste der
Mitgliedstaaten daher entsprechend anzupassen ist.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1255/
1999 vorgesehene Ankauf von Butter durch Ausschreibung
wird in Belgien, Spanien, Luxemburg, Dänemark, Deutschland,
Frankreich, Italien, Griechenland, Österreich, in den Nieder-
landen, Finnland, Irland, Portugal, im Vereinigten Königreich
und in Schweden ausgesetzt.

Artikel 2

Die Verordnung (EG) Nr. 2280/2000 wird aufgehoben.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 28. Oktober 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 10.
(3) ABl. L 333 vom 24.12.1999, S. 11.
(4) ABl. L 249 vom 4.10.2000, S. 20.
(5) ABl. L 260 vom 14.10.2000, S. 6.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2398/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Festsetzung der geltenden Erstattungen für die im Rahmen gemeinschaftlicher und einzelstaatli-
cher Nahrungsmittelhilfemaßnahmen gelieferten Getreide- und Reiserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 2 Unterabsatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (4), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2681/74
des Rates vom 21. Oktober 1974 über die Gemein-
schaftsfinanzierung der Ausgaben für die Lieferung von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Rahmen der
Nahrungsmittelhilfe (5) ist vom Europäischen Ausrich-
tungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abtei-
lung Garantie, der Teil der Ausgaben zu tragen, der den
gemäß den betreffenden Gemeinschaftsregeln festge-
setzten Ausfuhrerstattungen entspricht.

(2) Um die Erstellung und Verwaltung des Haushalts für die
gemeinschaftlichen Nahrungsmittelhilfemaßnahmen zu
erleichtern und um die Mitgliedstaaten über die Höhe
der Gemeinschaftsbeteiligung an der Finanzierung der
einzelstaatlichen Nahrungsmittelhilfemaßnahmen in

Kenntnis zu setzen, sind die für diese Maßnahmen
gewährten Erstattungen festzulegen.

(3) Die in Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
und in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 für
die Ausfuhrerstattungen vorgesehenen Grundregeln und
Durchführungsbestimmungen gelten für die vorge-
nannten Maßnahmen sinngemäß.

(4) Die besonderen Kriterien für die Berechnung der
Ausfuhrerstattung für Reis sind in Artikel 13 der Verord-
nung (EG) Nr. 3072/95 festgelegt.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen für Getreide und Reiserzeugnisse, die im
Rahmen der gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen
Nahrungsmittelhilfemaßnahmen zur Erfüllung von Verpflich-
tungen aus internationalen Übereinkünften oder sonstigen
Zusatzprogrammen und von anderen Gemeinschaftsmaß-
nahmen zur kostenlosen Belieferung gelten, sind im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(4) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(5) ABl. L 288 vom 25.10.1974, S. 1.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27. Oktober 2000 zur Festsetzung der geltenden Erstattungen für die im
Rahmen gemeinschaftlicher und einzelstaatlicher Nahrungsmittelhilfemaßnahmen gelieferten Getreide- und Reis-

erzeugnisse

(EUR/Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

1001 10 00 9400 0,00

1001 90 99 9000 0,00

1002 00 00 9000 26,00

1003 00 90 9000 0,00

1004 00 00 9400 28,00

1005 90 00 9000 21,00

1006 30 92 9100 147,00

1006 30 92 9900 147,00

1006 30 94 9100 147,00

1006 30 94 9900 147,00

1006 30 96 9100 147,00

1006 30 96 9900 147,00

1006 30 98 9100 147,00

1006 30 98 9900 147,00

1006 30 65 9900 147,00

1006 40 00 9000 —

1007 00 90 9000 21,00

1101 00 15 9100 0,00

1101 00 15 9130 0,00

1102 20 10 9200 37,09

1102 20 10 9400 31,79

1102 30 00 9000 —

1102 90 10 9100 0,00

1103 11 10 9200 0,00

1103 11 90 9200 0,00

1103 13 10 9100 47,68

1103 14 00 9000 —

1104 12 90 9100 45,94

1104 21 50 9100 0,00

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sind durch die geänderte
Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom
24.12.1987, S. 1) bestimmt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2399/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem langkörnigem Reis im
Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2284/2000

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2284/2000 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die im Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird

jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstausfuh-
rerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem lang-
körnigem Reis des KN-Codes 1006 30 67 nach gewissen Dritt-
ländern wird im Rahmen der in der Verordnung (EG) Nr.
2284/2000 genannten Ausschreibung anhand der vom 23. bis
zum 26. Oktober 2000 eingereichten Angebote auf
250,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Oktober 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(3) ABl. L 260 vom 14.10.2000, S. 16.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2400/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem rundkörnigem Reis im
Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2281/2000

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2281/2000 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird

jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstaus-
fuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem rund-
körnigem Reis nach gewissen Drittländern wird im Rahmen der
in der Verordnung (EG) Nr. 2281/2000 genannten Ausschrei-
bung anhand der vom 23. bis zum 26. Oktober 2000 einge-
reichten Angebote auf 141,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Oktober 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(3) ABl. L 260 vom 14.10.2000, S. 7.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2401/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2283/2000 einge-
reichten Angebote für die Ausfuhr von geschliffenem mittelkörnigem Rundkornreis und geschlif-

fenem Langkornreis A nach gewissen Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2283/2000 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung der Erstat-
tung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 beschließen, die auf die Ausschreibung einge-
gangenen Angebote nicht zu berücksichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
dem Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 ist die
Festsetzung einer Höchsterstattung nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2283/2000 im Rahmen
der Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von geschlif-
fenem mittelkörnigem Rundkornreis und geschliffenem Lang-
kornreis A nach gewissen Drittländern vom 23. bis 26.
Oktober 2000 eingereichten Angebote werden nicht berück-
sichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Oktober 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(3) ABl. L 267 vom 15.10.1999, S. 13.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2402/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Reis mit Ursprung in der Gemeinschaft an die
Kanarischen Inseln

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1601/92 des Rates vom
15. Juni 1992 zur Einführung von Sondermaßnahmen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der Kana-
rischen Inseln (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1257/1999 (2), insbesondere auf Artikel 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1601/92
wird der Bedarf der Kanarischen Inseln an Reis mengen-,
preis- und qualitätsmäßig durch Reis mit Ursprung in
der Gemeinschaft unter Bedingungen gedeckt, die einer
Freistellung von der Erhebung von Abschöpfungen
gleichkommen. Dies setzt jedoch voraus, dass für dieses
Getreide eine Beihilfe gewährt wird. Bei der Festsetzung
dieser Beihilfe muss wiederum den bei den jeweiligen
Versorgungsquellen entstehenden Kosten und den bei
der Ausfuhr nach Drittländern angewandten Preisen
Rechnung getragen werden.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 2790/94 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1620/
1999 (4), enthält die Durchführungsbestimmungen zur

Sonderregelung für die Versorgung der Kanarischen
Inseln mit bestimmten Agrarerzeugnissen wie Reis.

(3) Die Anwendung dieser Bestimmungen auf die jetzige
Getreidemarktlage, insbesondere auf die Notierungen
oder Preise der betreffenden Erzeugnisse im europä-
ischen Teil der Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt,
hat für die Versorgung der Kanarischen Inseln die nach-
stehenden Beihilfen zur Folge.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Beihilfen, die gemäß Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr.
1601/92 für die Lieferung von Reis mit Ursprung in der
Gemeinschaft im Rahmen der Sonderregelung für die Versor-
gung der Kanarischen Inseln gewährt werden, sind im Anhang
angegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 173 vom 27.6.1992, S. 13.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80.
(3) ABl. L 296 vom 17.11.1994, S. 23.
(4) ABl. L 192 vom 24.7.1999, S. 19.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27. Oktober 2000 zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von
Reis mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Kanarischen Inseln

(in EUR/t)

Erzeugnis
(KN-Code) Beihilfe für die Lieferung

Geschliffener Reis
(1006 30) 145,00

Bruchreis
(1006 40) 32,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2403/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Produkten aus dem Reissektor mit Ursprung in
der Gemeinschaft an die Azoren und Madeira

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1600/92 des Rates vom
15. Juni 1992 mit Sondermaßnahmen für bestimmte Agrarer-
zeugnisse zugunsten der Azoren und Madeiras (1), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 (2), insbeson-
dere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1600/92
wird der Bedarf der Azoren und Madeiras an Reis
mengen-, preis- und qualitätsmäßig durch Reis mit
Ursprung in der Gemeinschaft unter Bedingungen
gedeckt, die einer Freistellung von der Erhebung von
Abschöpfungen gleichkommen. Dies setzt jedoch
voraus, dass für dieses Getreide eine Beihilfe gewährt
wird. Bei der Festsetzung dieser Beihilfe muss wiederum
den bei den jeweiligen Versorgungsquellen entstehenden
Kosten und den bei der Ausfuhr nach Drittländern ange-
wandten Preisen Rechnung getragen werden.

(2) Die Verordnung (EWG) Nr. 1696/92 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 2596/93 (4), enthält die Durchführungsbestim-
mungen zur Sonderregelung für die Versorgung der
Azoren und Madeiras mit bestimmten Agrarerzeug-
nissen wie Reis. Zusätzliche und abweichende Bestim-
mungen wurden mit der Verordnung (EWG) Nr. 1983/
92 der Kommission vom 16. Juli 1992 mit besonderen

Durchführungsbestimmungen zur Versorgung der
Azoren und Madeiras mit Produkten aus dem Reissektor
und zur Erstellung der vorläufigen Versorgungsbilanz (5),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1683/
94 (6), erlassen.

(3) Die Anwendung dieser Bestimmungen auf die jetzige
Reismarktlage, insbesondere auf die Notierungen oder
Preise der betreffenden Erzeugnisse im europäischen Teil
der Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt, hat für die
Versorgung der Azoren und Madeiras die nachstehenden
Beihilfen zur Folge.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Beihilfen, die gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr.
1600/92 für die Lieferung von Reis mit Ursprung in der
Gemeinschaft im Rahmen der Sonderregelung für die Versor-
gung der Azoren und Madeiras gewährt werden, sind im
Anhang angegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 173 vom 27.6.1992, S. 1.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80.
(3) ABl. L 179 vom 1.7.1992, S. 6. (5) ABl. L 198 vom 17.7.1992, S. 37.
(4) ABl. L 238 vom 23.9.1993, S. 24. (6) ABl. L 178 vom 12.7.1994, S. 53.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27. Oktober 2000 zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von
Produkten aus dem Reissektor mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Azoren und Madeira

(in EUR/t)

Beihilfe für die Lieferung

Erzeugnis
(KN-Code) Bestimmungsland

Azoren Madeira

Geschliffener Reis
(1006 30) 145,00 145,00



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften28.10.2000 L 276/27

VERORDNUNG (EG) Nr. 2404/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1833/92 zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung
von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Azoren und Madeira

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1600/92 des Rates vom
15. Juni 1992 zum Erlaß von Sondermaßnahmen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der
Azoren und Madeiras (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1257/1999 (2), insbesondere auf Artikel 10,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 1833/92 der Kommis-

sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2063/2000 (4), enthält die Beihilfebestimmungen zur
Versorgung der Azoren und Madeiras. Nach den Kurs-
und Preisänderungen der Getreideerzeugnisse im europä-
ischen Teil der Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt
sollte die Beihilfe zur Versorgung der Azoren und

Madeiras erneut festgesetzt werden, und zwar zu den
Beträgen, die im Anhang angegeben sind.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 1833/92
wird durch den Anhang dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 173 vom 27.6.1992, S. 1.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80.
(3) ABl. L 185 vom 4.7.1992, S. 28.
(4) ABl. L 246 vom 30.9.2000, S. 14.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27. Oktober 2000 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1833/92 zur
Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Azoren und

Madeira

(in EUR/t)

Beihilfe für die Lieferung

Erzeugnis
(KN-Code)

Bestimmungsland

Azoren Madeira

Weichweizen (1001 90 99) 17,00 17,00

Gerste (1003 00 90) 17,00 17,00

Mais (1005 90 00) 24,00 24,00

Hartweizen (1001 10 00) 17,00 17,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2405/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Reis und Bruchreis sowie zur Aussetzung der
Erteilung von Ausfuhrlizenzen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3 zweiter
Unterabsatz und Artikel 13 Absatz 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 bestimmt,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 dieser
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann.

(2) Gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 müssen die Erstattungen festgesetzt werden
unter Berücksichtigung der Lage und der voraussichtli-
chen Entwicklung der Verfügbarkeit von Reis und
Bruchreis und deren Preisen in der Gemeinschaft einer-
seits und der Preise für Reis und Bruchreis auf dem
Weltmarkt andererseits. Nach dem gleichen Text ist es
ebenfalls wichtig, auf den Reismärkten eine ausgegli-
chene Lage und eine natürliche Entwicklung hinsichtlich
der Preise und der Handelsströme sicherzustellen. Ferner
ist es wichtig, dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt der
künftigen Ausfuhren, dem Interesse an der Vermeidung
von Marktstörungen in der Gemeinschaft sowie den
Beschränkungen aufgrund der gemäß Artikel 300 des
Vertrags geschlossenen Übereinkommen Rechnung zu
tragen.

(3) Die Verordnung (EWG) Nr. 1361/76 der Kommission (3)
hat die Höchstmenge Bruchreis festgelegt, die der Reis
enthalten darf, für den die Erstattung bei der Ausfuhr
festgesetzt wird, und hat den Prozentsatz der Verminde-
rung bestimmt, der auf die Erstattung angewandt wird,
wenn der im ausgeführten Reis enthaltene Anteil Bruch-
reis diese Höchstmenge übersteigt.

(4) Da nach einigen Bestimmungen 21 300 t Reis ausge-
führt werden könnten, sollte das Verfahren nach Artikel
7 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2110/2000 (5), angewandt werden. Bei der Fest-
setzung der Erstattungen ist dem Rechnung zu tragen.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 hat in Artikel 13
Absatz 5 die besonderen Kriterien festgesetzt, die bei der
Berechnung der Erstattungen bei der Ausfuhr von Reis
und Bruchreis zu berücksichtigen sind.

(6) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der
Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim-
mung notwendig machen.

(7) Zur Berücksichtigung der auf einigen Märkten beste-
henden Nachfrage nach verpacktem Langkornreis ist die
Festsetzung einer besonderen Erstattung für das betref-
fende Erzeugnis vorzusehen.

(8) Die Erstattung muss mindestens einmal im Monat festge-
setzt werden; sie kann innerhalb dieses Zeitraums abge-
ändert werden.

(9) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage des Reismarkts und insbesondere auf die Notie-
rungen oder Preise von Reis und Bruchreis in der
Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt führt zu einer
Festsetzung der Erstattung in Höhe der im Anhang zu
dieser Verordnung genannten Beträge.

(10) Im Rahmen der Verwaltung der sich aus den WHO-
Verpflichtungen der Gemeinschaft ergebenden mengen-
mäßigen Beschränkungen sollte die Erteilung von
Ausfuhrlizenzen mit Erstattung ausgesetzt werden.

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1, ausgenommen die
in Absatz 1 unter Buchstabe c), der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 genannten Erzeugnisse im ursprünglichen Zustand
werden wie im Anhang angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Die Erteilung von Ausfuhrlizenzen mit Vorausfestsetzung der
Erstattung für die im Anhang genannten Erzeugnisse wird, die
im Anhang vorgesehenen 17 910 t ausgenommen, ausgesetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1. November 2000 in Kraft.

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(3) ABl. L 154 vom 15.6.1976, S. 11.
(4) ABl. L 117 vom 24.5.1995, S. 2.
(5) ABl. L 250 vom 5.10.2000, S. 23.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag
(1)Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

(1)

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27. Oktober 2000 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Reis und
Bruchreis sowie zur Aussetzung der Erteilung von Ausfuhrlizenzen

1006 20 11 9000 R01 EUR/t 105,00
1006 20 13 9000 R01 EUR/t 105,00
1006 20 15 9000 R01 EUR/t 105,00
1006 20 17 9000 — EUR/t —
1006 20 92 9000 R01 EUR/t 105,00
1006 20 94 9000 R01 EUR/t 105,00
1006 20 96 9000 R01 EUR/t 105,00
1006 20 98 9000 — EUR/t —
1006 30 21 9000 R01 EUR/t 105,00
1006 30 23 9000 R01 EUR/t 105,00
1006 30 25 9000 R01 EUR/t 105,00
1006 30 27 9000 — EUR/t —
1006 30 42 9000 R01 EUR/t 105,00
1006 30 44 9000 R01 EUR/t 105,00
1006 30 46 9000 R01 EUR/t 105,00
1006 30 48 9000 — EUR/t —
1006 30 61 9100 R01 EUR/t 131,00

R02 EUR/t 137,00
R03 EUR/t 142,00
064 EUR/t 103,00
A97 EUR/t 137,00

021 und 023 EUR/t 137,00
1006 30 61 9900 R01 EUR/t 131,00

A97 EUR/t 137,00
064 EUR/t 103,00

1006 30 63 9100 R01 EUR/t 131,00
R02 EUR/t 137,00
R03 EUR/t 142,00
064 EUR/t 103,00
A97 EUR/t 137,00

021 und 023 EUR/t 137,00
1006 30 63 9900 R01 EUR/t 131,00

064 EUR/t 103,00
A97 EUR/t 137,00

1006 30 65 9100 R01 EUR/t 131,00
R02 EUR/t 137,00
R03 EUR/t 142,00
064 EUR/t 103,00
A97 EUR/t 137,00

021 und 023 EUR/t 137,00
1006 30 65 9900 R01 EUR/t 131,00

064 EUR/t 137,00
A97 EUR/t 103,00

1006 30 67 9100 021 und 023 EUR/t 137,00
064 EUR/t 103,00

1006 30 67 9900 064 EUR/t 103,00
1006 30 92 9100 R01 EUR/t 131,00

R02 EUR/t 137,00
R03 EUR/t 142,00
064 EUR/t 103,00
A97 EUR/t 137,00

021 und 023 EUR/t 137,00
1006 30 92 9900 R01 EUR/t 131,00

A97 EUR/t 137,00
064 EUR/t 103,00

1006 30 94 9100 R01 EUR/t 131,00
R02 EUR/t 137,00
R03 EUR/t 142,00
064 EUR/t 103,00
A97 EUR/t 137,00

021 und 023 EUR/t 137,00
1006 30 94 9900 R01 EUR/t 131,00

A97 EUR/t 137,00
064 EUR/t 103,00

1006 30 96 9100 R01 EUR/t 131,00
R02 EUR/t 137,00
R03 EUR/t 142,00
064 EUR/t 103,00
A97 EUR/t 137,00

021 und 023 EUR/t 137,00
1006 30 96 9900 R01 EUR/t 131,00

A97 EUR/t 137,00
064 EUR/t 103,00

1006 30 98 9100 021 und 023 EUR/t 137,00
1006 30 98 9900 — EUR/t —
1006 40 00 9000 — EUR/t —

(1) Das Verfahren gemäß Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 findet Anwendung auf die im Rahmen dieser Verordnung beantragten Lizenzen bis zu den
nachfolgenden für die einzelnen Bestimmungsländer festgelegten Mengen:
Bestimmungsland R01: 3 600 t
Sämtliche Bestimmungsländer R02, R03 und A40: 3 300 t
Bestimmungsländer 021 und 023: 750 t
Bestimmungsländer 064: 9 960 t
Bestimmungsland A97: 300 t.

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2543/1999 der Kommission (ABl. L 307 vom 2.12.1999, S.
46) festgelegt.

Die übrigen Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert:
R01 Schweiz, Liechtenstein, Gebiete der Gemeinden Livigno und Campione d'Italia.
R02 Marokko, Algerien, Tunesien, Malta, Ägypten, Israel, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, die Arabische Republik Syrien, die

Ex-Spanische Sahara, Zypern, Jordanien, Irak, die Islamische Republik Iran, Jemen, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman,
Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, Eritrea, Westjordanland/Gazastreifen, Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechische Republik, Slowenien,
Slowakei, Norwegen, die Färöer, Island, die Russische Föderation, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Jugoslawien, die Ehemalige
Jugoslawische Republik Mazedonien, Albanien, Rumänien, Bulgarien, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, die Republik Moldau, Ukraine,
Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan.

R03 Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile, Argentinien, Uruguay, Paraguay, Brasilien, Venezuela, Kanada, Mexiko, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kuba, Bermuda, Südafrika, Australien, Neuseeland, Hongkong SAR, A40, A11 mit Ausnahme von
Suriname, Guyana und Madagaskar.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2406/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittelkörnigem Reis und
geschliffenem Langkornreis A im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung

(EG) Nr. 2282/2000

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2282/2000 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird

jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstausfuhr-
erstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittel-
körnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A nach
gewissen europäischen Drittländern wird im Rahmen der in der
Verordnung (EG) Nr. 2282/2000 genannten Ausschreibung
anhand der vom 23. bis 26. Oktober 2000 eingereichten Ange-
bote auf 136,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Oktober 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(3) ABl. L 267 vom 15.10.1999, S. 10.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2407/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Oktober 2000

zur Änderung der im Zuckersektor für bestimmte Erzeugnisse geltenden repräsentativen Preise
und zusätzlichen Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2038/1999 des Rates
vom 13. September 1999 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1527/2000 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1423/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhr von Erzeugnissen des Zuckersektors außer Melasse (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 624/98 (4),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 2 zweiter Unterabsatz und
Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und
bestimmtem Sirup zu berücksichtigenden repräsenta-
tiven Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle wurden durch
die Verordnung (EG) Nr. 1411/2000 der Kommission (5),

zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2360/
2000 (6), festgesetzt.

(2) Die Anwendung der mit der Verordnung (EG) Nr. 1423/
95 erlassenen Festsetzungsbestimmungen auf die
Angaben, die der Kommission vorliegen, hat die Ände-
rung der geltenden Beträge gemäß dem Anhang zur
vorliegenden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr.
1423/95 genannten Erzeugnisse anzuwendenden repräsenta-
tiven Preise und zusätzlichen Zölle sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Oktober 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 252 vom 25.9.1999, S. 1.
(2) ABl. L 175 vom 14.7.2000, S. 59.
(3) ABl. L 141 vom 24.6.1995, S. 16.
(4) ABl. L 85 vom 20.3.1998, S. 5.
(5) ABl. L 161 vom 1.7.2000, S. 22. (6) ABl. L 272 vom 25.10.2000, S. 19.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 27. Oktober 2000 zur Änderung der bei der Einfuhr von Weißzucker,
Rohzucker und der Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 99 anwendbaren repräsentativen Preise und zusätzlichen

Zölle

(in EUR)

KN-Code
Repräsentativer Preis

je 100 kg
Eigengewicht

Zusätzlicher Zoll je
100 kg

Eigengewicht

1701 11 10 (1) 29,36 2,48
1701 11 90 (1) 29,36 6,85
1701 12 10 (1) 29,36 2,34
1701 12 90 (1) 29,36 6,42
1701 91 00 (2) 29,60 10,43
1701 99 10 (2) 29,60 5,91
1701 99 90 (2) 29,60 5,91
1702 90 99 (3) 0,30 0,35

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 431/68 des Rates (ABl. L 89 vom 10.4.1968,
S. 3).

(2) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 793/72 des Rates (ABl. L 94 vom 21.4.1972, S. 1).

(3) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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RICHTLINIE 2000/66/EG DER KOMMISSION
vom 23. Oktober 2000

zur Aufnahme des Wirkstoffs Triasulfuron in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über
das Inverkehrbringen von Pflanzenschuzmitteln

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2000/10//EG der
Kommission (2), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1 und
Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2266/2000 (4), wurden die Durchführungsbestim-
mungen für die erste Stufe des Arbeitsprogramms
gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
(im Folgenden „die Richtlinie“ genannt) erlassen. Gemäß
vorgenannter Verordnung wurde mit der Verordnung
(EG) Nr. 933/94 der Kommission (5), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2230/95 (6), die Liste der
Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln festgelegt, die im
Hinblick auf ihre mögliche Aufnahme in Anhang I der
Richtlinie zu bewerten sind.

(2) Gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie ist ein Wirk-
stoff in Anhang I aufzunehmen, wenn angenommen
werden kann, dass weder die Anwendung von Pflanzen-
schutzmiteln, die diesen Wirkstoff enthalten, noch deren
Rückstände schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit
von Mensch und Tier oder auf das Grundwasser bzw.
unannehmbare Auswirkungen auf die Umwelt haben
werden.

(3) Ein solcher Wirkstoff kann für einen Zeitraum von
höchstens zehn Jahren in Anhang I aufgenommen
werden.

(4) Die Auswirkungen von Triasulfuron auf die menschliche
Gesundheit und auf die Umwelt wurden gemäß den
Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 für
eine Reihe von den Antragstellern vorgeschlagenen
Anwendungen geprüft. Frankreich wurde gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 933/94 über die Festsetzung der
Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln und die Bestim-
mung der Bericht erstattenden Mitgliedstaaten zur
Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 zum
Bericht erstattenden Mitgliedstaat ernannt und hat der
Kommission am 30. September 1996 den betreffenden
Bewertungsbericht und die Empfehlung gemäß Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr. 3600/
92 übermittelt.

(5) Der Bewertungsbericht wurde von den Mitgliedstaaten
und der Kommission im Rahmen des Ständigen
Ausschusses für Pflanzenschutz geprüft. Diese Prüfung
wurde am 13. Juli 2000 in Form des Prüfungsberichts
der Kommission für Triasulfuron abgeschlossen.

(6) Die Unterlagen und die aus der Prüfung hervorgegan-
genen Informationen wurden auch dem Wissenschaflti-
chen Ausschuss „Pflanzen“ zur Stellungnahme vorgelegt.
In seiner Stellungnahme (7) hat der Wissenschaftliche
Ausschuss „Pflanzen“ bestätigt, dass der Wirkstoff ohne
unvertretbares Risiko verwendet werden kann. Die
Mitgliedstaaten sollten jedoch die mögliche Auswa-
schung in das Grundwasser in besonders anfälligen
Gebieten bewerten und Maßnahmen zur Risikobegren-
zung treffen, um die Gewässer zu schützen.

(7) Aufgrund der Bewertungen kann davon ausgegangen
werden, dass den betreffenden Wirkstoff enthaltende
Pflanzenschutzmittel die Anforderungen gemäß Artikel
5 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der Richtlinie, insbe-
sondere hinsichtlich der geprüften Anwendungen,
erfüllen. Der betreffende Wirkstoff sollte daher in
Anhang I aufgenommen werden, damit in allen Mitglied-
staaten die etwaige Erteilung, Änderung bzw. Rück-
nahme der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, die
Triasulfuron enthalten, in Übereinstimmung mit der
Richtlinie erfolgen kann.

(8) Gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie stellen die
Mitgliedstaaten nach der Aufnahme eines Wirkstoffs in
Anhang I sicher, dass die Zulassungen von Pflanzen-
schutzmitteln, die diesen Wirkstoff enthalten, innerhalb
eines vorgeschriebenen Zeitraums erteilt, widerrufen
bzw. geändert werden. In Artikel 4 Absatz 1 und Artikel
13 Absatz 1 der Richtlinie ist insbesondere festgelegt,
dass ein Pflanzenschutzmittel nur zugelassen wird, wenn
die Bedingungen in Zusammenhang mit der Aufnahme
seiner Wirkstoffe in Anhang I sowie die einheitlichen
Grundsätze gemäß Anhang VI auf der Grundlage von
Unterlagen, die den Datenanforderungen nach Artikel 13
entsprechen, erfüllt sind.

(9) Vor der Aufnahme ist eine angemessene Frist vorzu-
sehen, um es den Mitgliedstaaten und Interessierten zu
ermöglichen, sich auf die sich daraus ergebenden neuen
Anforderungen vorzubereiten. Nach der Aufnahme ist
den Mitgliedstaaten eine angemessene Frist einzuräumen,
um die Richtlinie umzusetzen und insbesondere bereits
bestehende Zulassungen zu ändern oder zurückziehen
bzw. neue Zulassungen gemäß den Bestimmungen der
Richtlinie 91/414/EWG zu erteilen. Für die Einreichung
und Bewertung der gemäß Anhang III für jedes Pflanzen-
schutzmittel vollständigen Unterlagen nach Maßgabe der
einheitlichen Grundsätze von Anhang VI der Richtlinie

(1) ABl. L 230 vom 19.8.1991, S. 1.
(2) ABl. L 57 vom 2.3.2000, S. 28.
(3) ABl. L 366 vom 15.12.1992, S. 10.
(4) ABl. L 259 vom 13.10.2000, S. 27.
(5) ABl. L 107 vom 28.4.1994, S. 8. (7) Wissenschaftlicher Pflanzenausschuss SCP/METSU/002 — endg. vom

17. März 2000.(6) ABl. L 225 vom 22.9.1995, S. 1.
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ist ein längerer Zeitraum vorzusehen. Pflanzenschutz-
mittel, die mehrere Wirkstoffe enthalten, können jedoch
auf der Grundlage der einheitlichen Grundsätze erst voll-
ständig bewertet werden, wenn alle Wirkstoffe in
Anhang I der Richtlinie aufgenommen sind.

(10) Es ist vorzuschreiben, dass die Mitgliedstaaten den
endgültigen Prüfungsbericht (mit Ausnahme von
vertraulichen Informationen im Sinne des Artikels 14
der Richtlinie) allen Interessierten zur Einsicht zur Verfü-
gung stellen oder zugänglich machen.

(11) Der Prüfungsbericht ist erforderlich für die ordnungsge-
mäße Umsetzung bestimmter Teile der einheitlichen
Grundsätze gemäß Anhang VI durch die Mitgliedstaaten,
soweit sich diese Grundsätze auf die Bewertung der
Angaben nach Anhang II beziehen, die zwecks
Aufnahme des Wirkstoffs in Anhang I der Richtlinie
vorgelegt wurden.

(12) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für Pflanzenschutz —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Triasulfuron wird hiermit gemäß dem Anhang der vorliegenden
Richtlinie als Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie 91/
414/EWG aufgenommen.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bis spätes-
tens 31. Januar 2002 nachzukommen. Sie setzen die Kommis-
sion unverzüglich davon in Kenntnis. Gemäß den Bestim-
mungen der Richtlinie 91/414/EWG ändern oder widerrufen
sie innerhalb dieses Zeitraums erforderlichenfalls insbesondere
bestehende Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die Triasul-
furon als Wirkstoff enthalten.

(2) Hinsichtlich der Bewertung und Auswertung gemäß den
einheitlichen Grundsätzen von Anhang VI der Richtlinie 91/
414/EWG jedoch wird der in Absatz 1 festgesetzte Zeitraum
auf der Grundlage von Unterlagen, die die Anforderungen von
Anhang III derselben Richtlinie erfüllen, wie folgt verlängert:

— für Pflanzenschutzmittel, die Triasulfuron als einzigen
Wirkstoff enthalten, auf vier Jahre nach dem Inkrafttreten
dieser Richtlinie und

— für Pflanzenschutzmittel, die Triasulfuron und andere Wirk-
stoffe enthalten, die noch nicht in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgenommen wurden, auf vier Jahre nach
dem Inkrafttreten der Richtlinie über die Aufnahme des
letzten dieser Wirkstoffe in Anhang I.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen den Prüfungsbericht (mit
Ausnahme von vertraulichen Informationen im Sinne von
Artikel 14 der Richtlinie 91/414/EWG) allen Interessierten zur
Einsicht zur Verüfgung oder machen ihn gegebenenfalls auf
besonderen Antrag zugänglich.

(4) Wenn die Mitgliedstaaten die Vorschriften gemäß Absatz
1 erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch
einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten
dieser Bezugnahme.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am 1. August 2001 in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 23. Oktober 2000

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Triasulfuron

1. Identität:

Gebräuchliche Bezeichnung: Triasulfuron
IUPAC-Bezeichnung: 1-[2-(2-Chlorethoxy(phenylsulfonyl]-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)harnstoff

2. Zu erfüllende Bedingungen:

2.1. Der hergestellte Wirkstoff muss eine Reinheit von mindestens 940 g/kg aufweisen.

2.2. Nur Verwendungen als Herbizid dürfen zugelassen werden.

2.3. Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß Anhang VI sind die Schlussfolgerungen des vom Ständigen
Ausschuss für Pflanzenschutz am 13. Juli 2000 abgeschlossenen Prüfungsberichts über Triasulfuron und insbeson-
dere dessen Anlagen I und II zu berücksichtigen. Bei dieser Bewertung sollten die Mitgliedstaaten

— dem Grundwasserschutz besondere Aufmerksamkeit widmen;
— insbesondere die möglichen Auswirkungen auf Wasserorganismen berücksichtigen und sicherstellen, dass die

Zulassungsbedingungen gegebenenfalls Maßnahmen zur Risikobegrenzung enthalten.

3. Aufnahme befristet bis: 31. Juli 2011.
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RICHTLINIE 2000/67/EG DER KOMMISSION
vom 23. Oktober 2000

zur Aufnahme des Wirkstoffs Esfenvalerat in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2000/10/EG der Kommis-
sion (2), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 8
Absatz 2 Unterabsatz 4,

in Erwägung nachstehender Grunde:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2266/2000 (4), wurden die Durchführungsbestim-
mungen für die erste Stufe des Arbeitsprogramms
gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
(im Folgenden „die Richtlinie“ genannt) erlassen. Gemäß
vorgenannter Verordnung wurde mit der Verordnung
(EG) Nr. 933/94 der Kommission (5), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2230/95 (6), die Liste der
Wirkstoffe in Pflanzenschutzmittlen festgelegt, die im
Hinblick auf ihre mögliche Aufnahme in Anhang I der
Richtlinie zu bewerten sind.

(2) Gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie ist ein Wirk-
stoff in Anhang I aufzunehmen, wenn angenommen
werden kann, dass weder die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln, die diesen Wirkstoff enthalten, noch
deren Rückstände schädliche Auswirkungen auf die
Gesundheit von Mensch und Tier oder auf das Grund-
wasser bzw. unannehmbare Auswirkungen auf die
Umwelt haben werden.

(3) Ein solcher Wirkstoff kann für einen Zeitraum von
höchstens zehn Jahren in Anhang I aufgenommen
werden.

(4) Die Auswirkungen von Esfenvalerat auf die menschliche
Gesundheit und auf die Umwelt wurden gemäß den
Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 für
eine Reihe von vom Antragsteller vorgeschlagenen
Anwendungen geprüft. Portugal wurde gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 933/94 über die Festsetzung der
Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln und die Bestim-
mung der Bericht erstattenden Mitgliedstaaten zur
Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 zum
Bericht erstattenden Mitgliedstaat ernannt und hat der
Kommission am 11. Oktober 1996 den betreffenden
Bewertungsbericht gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe
c) der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 übermittelt.

(5) Der Bewertungsbericht wurde von den Mitgliedstaaten
und der Kommission im Rahmen des Ständigen
Ausschusses für Pflanzenschutz geprüft. Diese Prüfung

wurde am 13. Juli 2000 in Form des Prüfungsberichts
der Kommission für Esfenvalerat abgeschlossen.

(6) Die Unterlagen und die aus der Prüfung hervorgegan-
genen Informationen wurden auch dem Wissenschaftli-
chen Ausschuss „Pflanzen“ zur Stellungnahme vorgelegt.
In seiner Stellungnahme (7) hat der Wissenschaftliche
Ausschuss „Pflanzen“ darauf hingewiesen, dass die
Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen zur Risikobegren-
zung treffen müssen, um die Gewässer und Nichtziel-
Arthropoden zu schützen.

(7) Aufgrund der Bewertungen kann davon ausgegangen
werden, dass den betreffenden Wirkstoff enthaltende
Pflanzenschutzmittel die Anforderungen gemäß Artikel
5 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der Richtlinie, insbe-
sondere hinsichtlich der geprüften Anwendungen,
erfüllen. Der betreffende Wirkstoff sollte daher in
Anhang I aufgenommen werden, damit in allen Mitglied-
staaten die etwaige Erteilung, Änderung bzw. Rück-
nahme der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, die
Esfenvalerat enthalten, gemäß der Richtlinie erfolgen
kann.

(8) Gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie stellen die
Mitgliedstaaten nach der Aufnahme eines Wirkstoffs in
Anhang I sicher, dass die Zulassungen von Pflanzen-
schutzmitteln, die diesen Wirkstoff enthalten, innerhalb
eines vorgeschriebenen Zeitraums erteilt, widerrufen
bzw. geändert werden. In Artikel 4 Absatz 1 und Artikel
13 Absatz 1 der Richtlinie ist insbesondere festgelegt,
dass ein Pflanzenschutzmittel nur zugelassen wird, wenn
die Bedingungen in Zusammenhang mit der Aufnahme
seiner Wirkstoffe in Anhang I sowie die einheitlichen
Grundsätze gemäß Anhang VI auf der Grundlage von
Unterlagen, die den Datenanforderungen nach Artikel 13
entsprechen, erfüllt sind.

(9) Vor der Aufnahme ist eine angemessene Frist vorzu-
sehen, um es den Mitgliedstaaten und Interessierten zu
ermöglichen, sich auf die sich daraus ergebenden neuen
Anforderungen vorzubereiten. Nach der Aufnahme ist
den Mitgliedstaaten eine angemessene Frist einzuräumen,
um die Richtlinie umzusetzen und insbesondere bereits
bestehende Zulassungen zu ändern oder zurückzuziehen
bzw. neue Zulassungen gemäß den Bestimmungen der
Richtlinie 91/414/EWG zu erteilen. Für die Einreichung
und Bewertung der gemäß Anhang III für jedes Pflanzen-
schutzmittel vollständigen Unterlagen nach Maßgabe der
einheitlichen Grundsätze von Anhang VI der Richtlinie
ist ein längerer Zeitraum vorzusehen. Pflanzenschutz-
mittel, die mehrere Wirkstoffe enthalten, können jedoch
auf der Grundlage der einheitlichen Grundsätze erst voll-
ständig bewertet werden, wenn alle Wirkstoffe in
Anhang I der Richtlinie aufgenommen sind.

(1) ABl. L 230 vom 19.8.1991, S. 1.
(2) ABl. L 57 vom 2.3.2000, S. 28.
(3) ABl. L 366 vom 15.12.1992, S. 10.
(4) ABl. L 259 vom 13.10.2000, S. 27.
(5) ABl. L 107 vom 28.4.1994, S. 8. (7) Wissenschaftlicher Planzenausschuss SCP/METSU/002 — endg. 6.

April 2000.(6) ABl. L 225 vom 22.9.1995, S. 1.
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(10) Es ist vorzuschreiben, dass die Mitgliedstaaten den
endgültigen Prüfungsbericht (mit Ausnahme von
vertraulichen Informationen im Sinne des Artikels 14
der Richtlinie) allen Interessierten zur Einsicht zur Verfü-
gung stellen oder zugänglich machen.

(11) Der Prüfungsbericht ist erforderlich für die ordnungsge-
mäße Umsetzung bestimmter Teile der einheitlichen
Grundsätze gemäß Anhang VI durch die Mitgliedstaaten,
soweit sich diese Grundsätze auf die Bewertung der
Angaben nach Anhang II beziehen, die zwecks
Aufnahme des Wirkstoffs in Anhang I der Richtlinie
vorgelegt wurden.

(12) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für Pflanzenschutz —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Esfenvalerat wird hiermit gemäß dem Anhang der vorliegenden
Richtlinie als Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie 91/
414/EWG aufgenommen.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bis spätes-
tens 31. Januar 2002 nachzukommen. Sie setzen die Kommis-
sion unverzüglich davon in Kenntnis. Gemäß den Bestim-
mungen der Richtlinie 91/414/EWG ändern oder widerrufen
sie innerhalb dieses Zeitraums erforderlichenfalls insbesondere
bestehende Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die Esfenva-
lerat als Wirkstoff enthalten.

(2) Hinsichtlich der Bewertung und Zulassung gemäß den
einheitlichen Grundsätzen von Anhang VI der Richtlinie 91/
414/EWG jedoch wird der in Absatz 1 festgesetzte Zeitraum

auf der Grundlage von Unterlagen, die die Anforderungen von
Anhang III derselben Richtlinie erfüllen, wie folgt verlängert:

— für Pflanzenschutzmittel, die Esfenvalerat als einzigen Wirk-
stoff enthalten, auf vier Jahre nach dem Inkrafttreten dieser
Richtlinie und

— für Pflanzenschutzmittel, die Esfenvalerat und andere Wirk-
stoffe enthalten, die noch nicht in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgenommen wurden, auf vier Jahre ab dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Richtlinie über die
Aufnahme des letzten dieser Wirkstoffe in Anhang I.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen den Prüfungsbericht (mit
Ausnahme von vertraulichen Informationen im Sinne von
Artikel 14 der Richtlinie 91/414/EWG) allen Interessierten zur
Einsicht zur Verfügung oder machen ihn gegebenenfalls auf
besonderen Antrag zugänglich.

(4) Wenn die Mitgliedstaaten die Vorschriften gemäß Absatz
1 erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch
einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten
dieser Bezugnahme.

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am 1. August 2001 in Kraft.

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 23. Oktober 2000

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Esfenvalerat

1. Identität:

Gebräuchliche Bezeichnung: Esfenvalerat
IUPAC-Bezeichnung: (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorphenyl)-3-methylbutyrat

2. Zu erfüllende Bedingungen:

2.1. Der hergestellte Wirkstoff muss eine Reinheit von mindestens 830 g/kg aufweisen.

2.2. Nur Verwendungen als Insektizid dürfen zugelassen werden.

2.3. Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß Anhang VI sind die Schlussfolgerungen des vom Ständigen
Ausschuss für Pflanzenschutz am 13. Juli 2000 abgeschlossenen Prüfungsberichts über Esfenvalerat und insbeson-
dere dessen Anlagen I und II zu berücksichtigen. Bei dieser Bewertung sollen die Mitgliedstaaten

Insbesondere die möglichen Auswirkungen auf Wasserorganismen und Nichtziel-Arthropoden berücksichtigen und
sicherstellen, dass die Zulassungsbedingungen gegebenenfalls Maßnahmen zur Risikobegrenzung enthalten.

3. Aufname befristet bis: 31. Juli 2011.
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RICHTLINIE 2000/68/EG DER KOMMISSION
vom 23. Oktober 2000

zur Aufnahme des Wirkstoffs Bentazon in Anhang I der Richtlinie 91/41/EWG des Rates über das
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2000/10/EG der Kommis-
sion (2), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 8
Absatz 2 Unterabsatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2266/2000 (4), wurden die Durchführungsbestim-
mungen für die erste Stufe des Arbeitsprogramms
gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
(im Folgenden „die Richtlinie“ genannt) erlassen. Gemäß
vorgenannter Verordnung wurde mit der Verordnung
(EG) Nr. 933/94 der Kommission (5), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2230/95 (6), die Liste der
Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln festgelegt, die im
Hinblick auf ihre mögliche Aufnahme in Anhang I der
Richtlinie zu bewerten sind.

(2) Gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie ist ein Wirk-
stoff in Anhang I aufzunehmen, wenn angenommen
werden kann, dass weder die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln, die diesen Wirkstoff enthalten, noch
deren Rückstände schädliche Auswirkungen auf die
Gesundheit von Mensch und Tier oder auf das Grund-
wasser bzw. unannehmbare Auswirkungen auf die
Umwelt haben werden.

(3) Ein solcher Wirkstoff kann für einen Zeitraum von
höchstens zehn Jahren in Anhang I aufgenommen
werden.

(4) Die Auswirkungen von Bentazon auf die menschliche
Gesundheit und auf die Umwelt wurden gemäß den
Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 für
eine Reihe von vom Antragsteller vorgeschlagenen
Anwendungen geprüft. Deutschland wurde gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 933/94 über die Festsetzung der
Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln und die Bestim-
mung der Bericht erstattenden Mitgliedstaaten zur
Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 zum
Bericht erstattenden Mitgliedstaat ernannt und hat der
Kommission am 13. November 1996 den betreffenden
Bewertungsbericht und die Empfehlung gemäß Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr. 3600/
92 übermittelt.

(5) Der Bewertungsbericht wurde von den Mitgliedstaaten
und der Kommission im Rahmen des Ständigen
Ausschusses für Pflanzenschutz geprüft. Diese Prüfung
wurde am 13. Juli 2000 in Form des Prüfungsberichts
der Kommission für Bentazon abgeschlossen.

(6) Die Unterlagen und die aus der Prüfung hervorgegan-
genen Informationen wurden auch dem Wissenschaftli-
chen Ausschuss „Pflanzen“ zur Stellungnahme vorgelegt.
In seiner Stellungnahme (7) hat der Wissenschaftliche
Ausschuss „Pflanzen“ bestätigt, dass der Wirkstoff ohne
unvertretbares Risiko verwendet werden kann. Die
Mitgliedstaaten sollten jedoch die mögliche Auswa-
schung in das Grundwasser in besonders anfälligen
Gebieten und in Reiskulturen bewerten.

(7) Aufgrund der Bewertungen kann davon ausgegangen
werden, dass den betreffenden Wirkstoff enthaltende
Pflanzenschutzmittel die Anforderungen gemäß Artikel
5 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der Richtlinie, insbe-
sondere hinsichtlich der geprüften Anwendungen,
erfüllen. Der betreffende Wirkstoff sollte daher in
Anhang I aufgenommen werden, damit in allen Mitglied-
staaten die etwaige Erteilung, Änderung bzw. Rück-
nahme der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, die
Bentazon enthalten, in Übereinstimmung mit der Richt-
linie erfolgen kann.

(8) Gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtinie stellen die
Mitgliedstaaten nach der Aufnahme eines Wirkstoffs in
Anhang I sicher, dass die Zulassungen von Pflanzen-
schutzmitteln, die diesen Wirkstoff enthalten, innerhalb
eines vorgeschriebenen Zeitraums erteilt, widerrufen
bzw. geändert werden. In Artikel 4 Absatz 1 und Artikel
13 Absatz 1 der Richtlinie ist insbesondere festgelegt,
dass ein Pflanzenschutzmittel nur zugelassen wird, wenn
die Bedingungen in Zusammenhang mit der Aufnahme
seiner Wirkstoffe in Anhang I sowie die einheitlichen
Grundsätze gemäß Anhang VI auf der Grundlage von
Unterlagen, die den Datenanforderungen nach Artikel 13
entsprechen, erfüllt sind.

(9) Vor der Aufnahme ist eine angemessene Frist vorzu-
sehen, um es den Mitgliedstaaten und interessierten
Parteien zu ermöglichen, sich auf die sich daraus erge-
benden neuen Anforderungen vorzubereiten. Nach der
Aufnahme ist den Mitgliedstaaten eine angemessene Frist
einzuräumen, um die Richtlinie umzusetzen und insbe-
sondere bereits bestehende Zulassungen zu ändern oder
zurückzuziehen bzw. neue Zulassungen gemäß den
Bestimmungen der Richtlinie 91/414/EWG zu erteilen.
Für die Einreichung und Bewertung der gemäß Anhang
III für jedes Pflanzenschutzmittel vollständigen Unter-
lagen nach Maßgabe der einheitlichen Grundsätze von

(1) ABl. L 230 vom 19.8.1991, S. 1.
(2) ABl. L 57 vom 2.3.2000, S. 28.
(3) ABl. L 366 vom 15.12.1992, S. 10. (7) Stellungnahme des Wissenschaftlichen Pflanzenausschusses vom 2.

Dezember 1999 betreffend die Aufnahme von Bentazon in Anhang
I der Richtlinie 91/414/EWG über das Inverkehrbringen von Pflan-
zenschutzmitteln.

(4) ABl. L 259 vom 13.10.2000, S. 27.
(5) ABl. L 107 vom 28.4.1994, S. 8.
(6) ABl. L 225 vom 22.9.1995, S. 1.
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Anhang VI der Richtlinie ist ein längerer Zeitraum
vorzusehen. Pflanzenschutzmittel, die mehrere Wirk-
stoffe enthalten, können jedoch auf der Grundlage der
einheitlichen Grundsätze erst vollständig bewertet
werden, wenn alle Wirkstoffe in Anhang I der Richtlinie
aufgenommen sind.

(10) Es ist vorzuschreiben, dass die Mitgliedstaaten den
endgültigen Prüfungsbericht (mit Ausnahme von
vertraulichen Informationen im Sinne des Artikels 14
der Richtlinie) allen Interessierten zur Einsicht zur Verfü-
gung stellen oder zugänglich machen.

(11) Der Prüfungsbericht ist erforderlich für die ordnungsge-
mäße Umsetzung bestimmter Teile der einheitlichen
Grundsätze gemäß Anhang VI durch die Mitgliedstaaten,
soweit sich diese Grundsätze auf die Bewertung der
Angaben nach Anhang II beziehen, die zwecks
Aufnahme des Wirkstoffs in Anhang I der Richtlinie
vorgelegt wurden.

(12) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für Pflanzenschutz —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Bentazon wird hiermit gemäß dem Anhang der vorliegenden
Richtlinie als Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie 91/
414/EWG aufgenommen.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bis spätes-
tens 31. Januar 2002 nachzukommen. Sie setzen die Kommis-
sion unverzüglich davon in Kenntnis. Gemäß den Bestim-
mungen der Richtlinie 91/414/EWG ändern oder widerrufen
sie innerhalb dieses Zeitraums erforderlichenfalls insbesondere
bestehende Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die Bentazon
als Wirkstoff enthalten.

(2) Hinsichtlich der Bewertung und Zulassung gemäß den
einheitlichen Grundsätzen von Anhang VI der Richtlinie 91/
414/EWG jedoch wird der in Absatz 1 festgesetzte Zeitraum
auf der Grundlage von Unterlagen, die die Anforderungen von
Anhang III derselben Richtlinie erfüllen, wie folgt verlängert:

— für Pflanzenschutzmittel, die Bentazon als einzigen Wirk-
stoff enthalten, auf vier Jahre nach dem Inkrafttreten dieser
Richtlinie und

— für Pflanzenschutzmittel, die Bentazon und andere Wirk-
stoffe enthalten, die noch nicht in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgenommen wurden, auf vier Jahre ab dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Richtlinie über die
Aufnahme des letzten dieser Wirkstoffe in Anhang I.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen den Prüfungsbericht (mit
Ausnahme von vertraulichen Informationen im Sinne von
Artikel 14 der Richtlinie 91/414/EWG) allen Interessierten zur
Einsicht zur Verfügung oder machen ihn gegebenenfalls auf
besonderen Antrag zugänglich.

(4) Wenn die Mitgliedstaaten die Vorschriften gemäß Absatz
1 erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch
einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten
dieser Bezugnahme.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am 1. August 2001 in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 23. Oktober 2000

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Bentazon

1. Identität:

Gebräuchliche Bezeichnung: Bentazon
IUPAC-Bezeichnung: 3-Isopropyl-(1H)-2,1,3-benzothiadiazin-4-(3H)-on-2,2-dioxid

2. Zu erfüllende Bedingungen:

2.1. Der hergestellte Wirkstoff muss eine Reinheit von mindestens 960 g/kg aufweisen.

2.2. Nur Verwendungen als Herbizid dürfen zugelassen werden.

2.3. Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß Anhang VI sind die Schlussfolgerungen des vom Ständigen
Ausschuss für Pflanzenschutz am 13. Juli 2000 abgeschlossenen Prüfungsberichts über Bentazon und insbesondere
dessen Anlagen I und II zu berücksichtigen. Bei dieser Bewertung sollten die Mitgliedstaaten:

— dem Grundwasserschutz besondere Aufmerksamkeit widmen;

3. Aufnahme befristet bis: 31. Juli 2011.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES
vom 28. September 2000

über den Abschluss des Abkommens über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung
und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einer-

seits und den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits

(2000/658/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 44 Absatz 2, die Artikel
47 und 55, Artikel 57 Absatz 2, Artikel 71, Artikel 80 Absatz
2 und die Artikel 133 und 181 in Verbindung mit Artikel 300
Absatz 2 Satz 2 und Artikel 300 Absatz 3 Unterabsatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Zustimmung des Europäischen Parlamentes (2),

in der Erwägung, dass das am 8. Dezember 1997 in Brüssel
unterzeichnete Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft,
politische Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der
Europäischen Gemeinschaft einerseits und den Vereinigten
Mexikanischen Staaten andererseits genehmigt werden sollte —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische
Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Europä-
ischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits wird
zusammen mit den einseitigen Erklärungen der Gemeinschaft
und den gemeinsamen Erklärungen der Vertragsparteien im
Namen der Europäischen Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut der in Absatz 1 genannten Rechtsakte ist diesem
Beschluss beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 60 des Abkom-
mens vorgesehene Notifikation im Namen der Gemeinschaft
vor.

Artikel 3

(1) Der Standpunkt der Gemeinschaft in dem mit dem
Abkommen eingesetzten Gemischten Rat und dem Gemischten
Ausschuss wird vom Rat auf Vorschlag der Kommission im
Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des Vertrags
festgelegt.

(2) Der Präsident des Rates führt gemäß Artikel 46 des
Abkommens den Vorsitz im Gemischten Rat und unterbreitet
den Standpunkt der Gemeinschaft. Gemäß Artikel 48 des
Abkommens führt ein Vertreter der Kommission den Vorsitz
im Gemischten Ausschuss und unterbreitet den Standpunkt der
Gemeinschaft.

Geschehen zu Brüssel am 28. September 2000.

Im Namen des Rates

Der Präsident

D. VAILLANT

(1) ABl. C 350 vom 19.11.1997, S. 6.
(2) ABl. C 279 vom 6.5.1999, S. 404.
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Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten

mexikanischen Staaten andererseits

DAS KÖNIGREICH BELGIEN,

DAS KÖNIGREICH DÄNEMARK,

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DIE GRIECHISCHE REPUBLIK,

DAS KÖNIGREICH SPANIEN,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

IRLAND,

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK,

DAS GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG,

DAS KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE,

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH,

DIE PORTUGIESISCHE REPUBLIK,

DIE REPUBLIK FINNLAND,

DAS KÖNIGREICH SCHWEDEN,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

Vertragsparteien des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des Vertrags über die Europäische
Union, im Folgenden „Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft“ genannt,

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT, im Folgenden „Gemeinschaft“ genannt

einerseits und

DIE VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN, im Folgenden „Mexiko“ genannt

andererseits,

IN DEM BEWUSSTSEIN ihres gemeinsamen kulturellen Erbes und ihrer engen historischen, politischen und wirtschaftli-
chen Bindungen,

EINGEDENK des weiterreichenden Ziels des Ausbaus und der Stärkung des globalen Rahmens der internationalen
Beziehungen, insbesondere der Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika,

IN DER ERWÄGUNG, dass das am 26. April 1991 in Luxemburg unterzeichnete Rahmenabkommen über die Zusam-
menarbeit zwischen der Gemeinschaft und Mexiko einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung dieser Beziehungen geleistet
hat,

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des gemeinsamen Interesses der Vertragsparteien an der Entwicklung neuer vertraglicher
Bindungen, um die bilaterale Beziehung weiter auszubauen, vor allem durch einen intensiveren politischen Dialog, die
progressive gegenseitige Liberalisierung des Handels, die Liberalisierung der Zahlungsbilanz, des Kapitalverkehrs und der
unsichtbaren Transaktionen, die Förderung der Investitionen und durch eine umfassendere Zusammenarbeit,

IN ANBETRACHT ihres uneingeschränkten Eintretens für die Wahrung der Grundsätze der Demokratie und die Achtung
der Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung niedergelegt sind, ihres Eintretens für die
völkerrechtlichen Grundsätze der freundschaftlichen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den Staaten im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen sowie ihres Eintretens für die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und der
verantwortungsvollen Staatsführung, wie sie in der 1994 in São Paulo verabschiedeten Ministererklärung der Gruppe von
Rio und der Europäischen Union niedergelegt sind,

IN DEM BEWUSSTSEIN, dass ihr politischer Dialog auf bilateraler wie auch auf internationaler Ebene im Hinblick auf die
Vertiefung der Beziehungen in allen Bereichen von gemeinsamem Interesse institutionalisert werden sollte,

IN ANBETRACHT der Bedeutung, die die Vertragsparteien den Grundsätzen und Wertvorstellungen beimessen, die in der
Abschlusserklärung des Kopenhagener Sozialgipfels vom März 1995 niedergelegt sind,

IN ANBETRACHT der Bedeutung, die die Vertragsparteien der ordnungsgemäßen Umsetzung des Grundsatzes der
nachhaltigen Entwicklung beimessen, wie er in der Agenda 21 der Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung im
Jahre 1992 vereinbart und aufgestellt wurde,

IN ANBETRACHT ihres Eintretens für die Grundsätze der Marktwirtschaft und eingedenk ihrer Entschlossenheit, die
Regeln des freien Welthandels gemäß den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) und im Rahmen ihrer Zugehörig-
keit zur Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) aufrechtzuerhalten, und unter
besonderem Hinweis auf die Bedeutung eines offenen Regionalhandels,

EINGEDENK der am 2. Mai 1995 in Paris unterzeichneten Feierlichen Gemeinsamen Erklärung, in der die Vertragsparteien
beschlossen, ihre bilaterale Beziehung in allen Bereichen in einer langfristigen Perspektive zu entwickeln,

HABEN BESCHLOSSEN, dieses Abkommen zu schließen:
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TITEL I

ART UND ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1

Grundlage des Abkommens

Die Wahrung der Grundsätze der Demokratie und die Achtung
der Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Menschen-
rechtserklärung niedergelegt sind, sind die Richtschnur der
Innen- und Außenpolitik der Vertragsparteien und bilden einen
wesentlichen Bestandteil dieses Abkommens.

Artikel 2

Art und Anwendungsbereich

Ziel dieses Abkommens ist die Stärkung der Beziehungen
zwischen den Vertragsparteien auf der Grundlage der Gegensei-
tigkeit und des beiderseitigen Interesses. Zur Erreichung dieses
Ziels sieht das Abkommen einen institutionalisierten politi-
schen Dialog, den Ausbau der handelspolitischen und wirt-
schaftlichen Beziehungen durch die Liberalisierung des Handels
im Einklang mit den WTO-Regeln sowie eine Intensivierung
und Erweiterung der Zusammenarbeit vor.

TITEL II

POLITISCHER DIALOG

Artikel 3

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, einen institutio-
nalisierten intensiven politischen Dialog auf der Grundlage der
in Artikel 1 genannten Grundsätze einzurichten, der alle bilate-
ralen und internationalen Themen von gemeinsamem Interesse
betrifft und zu einer engeren Konsultation innerhalb der inter-
nationalen Organisationen, denen sie angehören, führt.

(2) Der Dialog entwickelt sich gemäß der Gemeinsamen
Erklärung zu dem Politischen Dialog zwischen der Europä-
ischen Union und Mexiko, die Bestandteil des Abkommens ist
und die in der Schlussakte enthalten ist.

(3) Der in der Gemeinsamen Erklärung vorgesehene Dialog
auf Ministerebene findet hauptsächlich in dem mit Artikel 45
eingesetzten Gemischten Rat statt.

TITEL III

HANDEL

Artikel 4

Ziel

Ziel dieses Titels ist die Schaffung eines Rahmens zur Förde-
rung der Entwicklung des Waren- und des Dienstleistungsver-
kehrs, unter anderem durch eine bilaterale präferentielle, gegen-
seitige und schrittweise Liberalisierung des Waren- und des
Dienstleistungsverkehrs unter Berücksichtigung der Empfind-
lichkeit bestimmter Waren und Dienstleistungen und im
Einklang mit den einschlägigen WTO-Regeln.

Artikel 5

Warenverkehr

Zur Erreichung des in Artikel 4 gesetzten Ziels beschließt der
Gemischte Rat über die Modalitäten und den Zeitplan des
bilateralen gegenseitigen schrittweisen Abbaus der tariflichen

und nichttariflichen Handelshemmnisse im Einklang mit den
einschlägigen WTO-Regeln, insbesondere Artikel XXIV des
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT), und unter
gebührender Berücksichtigung der Empfindlichkeit bestimmter
Waren. Der Beschluss betrifft insbesondere folgende Angele-
genheiten:

a) Anwendungsbereich und Übergangszeiten,

b) Einfuhr- und Ausfuhrzölle und Abgaben gleicher Wirkung,

c) mengenmäßige Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen und
Maßnahmen gleicher Wirkung,

d) Inländerbehandlung einschließlich des Verbots der steuerli-
chen Diskriminierung bei der Besteuerung der Waren,

e) Antidumping- und Ausgleichsmaßnahmen,

f) Schutz- und Überwachungsmaßnahmen,

g) Ursprungsregeln und Zusammenarbeit der Verwaltungen,

h) Zusammenarbeit im Zollbereich,

i) Zollwertbestimmung,

j) technische Vorschriften und Normen, gesundheits- und
pflanzenschutzrechtliche Vorschriften, gegenseitige Aner-
kennung von Konformitätsbewertungen, Zertifizierungen,
Markensystemen, unter anderem,

k) allgemeine Ausnahmen, die aus Gründen der öffentlichen
Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutz der
Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder
Pflanzen oder des gewerblichen, geistigen und kommer-
ziellen Eigentums gerechtfertigt sind, unter anderem,

l) Beschränkungen im Falle von Zahlungsbilanzschwierig-
keiten.

Artikel 6

Dienstleistungsverkehr

Zur Erreichung des in Artikel 4 gesetzten Ziels beschließt der
Gemischte Rat über die geeigneten Modalitäten einer gegensei-
tigen schrittweisen Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs
im Einklang mit den einschlägigen WTO-Regeln, insbesondere
Artikel V des Allgemeinen Übereinkommens über den Dienst-
leistungsverkehr (GATS), und unter gebührender Berücksichti-
gung der Verpflichtungen, die die Vertragsparteien im Rahmen
dieses Übereinkommens bereits eingegangen sind.

Artikel 7

Die in Artikel 5 und 6 genannten Beschlüsse des Gemischten
Rates über den Waren- und Dienstleistungsverkehr müssen all
diese Themen in einem globalen Rahmen angemessen
abdecken; sie treten nach ihrer Annahme unmittelbar in Kraft.

TITEL IV

KAPITAL- UND ZAHLUNGSVERKEHR

Artikel 8

Kapital- und Zahlungsverkehr

Ziel dieses Titels ist die Schaffung eines Rahmens zur Förde-
rung der schrittweisen gegenseitigen Liberalisierung des Kapital-
und Zahlungsverkehrs zwischen Mexiko und der Gemeinschaft,
unbeschadet der anderen Bestimmungen in diesem Abkommen
und der Verpflichtungen aus anderen internationalen Überein-
kommen, die zwischen den Vertragsparteien Anwendung
finden.
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Artikel 9

Zur Erreichung des in Artikel 8 gesetzten Ziels beschließt der
Gemischte Rat über die Maßnahmen und den Zeitplan für eine
schrittweise und gegenseitige Beseitigung der zwischen den
Vertragsparteien bestehenden Beschränkungen des Kapital- und
Zahlungsverkehrs, unbeschadet anderer Bestimmungen in
diesem Abkommen und der Verpflichtungen aus internatio-
nalen Übereinkommen, die zwischen den Vertragsparteien
Anwendung finden.

Der Beschluss betrifft insbesondere folgende Angelegenheiten:

a) Definition, Inhalt, Umfang und wesentliche Bestandteile der
Konzepte, die explizit oder implizit unter diesen Titel fallen;

b) Kapitaltransaktionen und Zahlungen einschließlich Inländer-
behandlung, die von der Liberalisierung erfasst werden;

c) Anwendungsbereich der Liberalisierung und Übergangs-
zeiten;

d) Aufnahme einer Klausel zur Ermächtigung der Vertragspar-
teien, Beschränkungen in diesem Bereich aufrechtzuerhalten,
die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und
Gesundheit und der Verteidigung gerechtfertigt sind;

e) Aufnahme von Klauseln zur Ermächtigung der Vertragspar-
teien, im Falle von ernsten Schwierigkeiten bei der Durch-
führung der Wechselkurs- und der Geldpolitik einer der
Vertragsparteien, Zahlungsbilanzschwierigkeiten oder der
Verhängung finanzieller Beschränkungen gegenüber Dritt-
ländern im Einklang mit dem Völkerrecht, Beschränkungen
in diesem Bereich einzuführen.

TITEL V

ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE, WETTBEWERB, GEISTIGES
EIGENTUM UND SONSTIGE HANDELSBEZOGENE

BESTIMMUNGEN

Artikel 10

Öffentliche Aufträge

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren auf der Basis der
Gegenseitigkeit eine schrittweise beiderseitige Liberalisierung
der öffentlichen Aufträge in vereinbarten Bereichen.

(2) Zur Erreichung dieses Ziels beschließt der Gemischte Rat
über Modalitäten und Zeitpläne. Der Beschluss betrifft insbe-
sondere folgende Angelegenheiten:

a) Anwendungsbereich der vereinbarten Liberalisierung;

b) nichtdiskriminierender Zugang zu den vereinbarten
Märkten;

c) Schwellenwerte;

d) faire und transparente Verfahren;

e) klare Widerspruchsverfahren;

f) Einsatz der Informationstechnologie.

Artikel 11

Wettbewerb

(1) Die Vertragsparteien treffen geeignete Maßnahmen zur
Verhinderung jeglicher Beschränkung oder Verzerrung des
Wettbewerbs, die den Handel zwischen Mexiko und der
Gemeinschaft maßgeblich beeinträchtigen könnten. Zu diesem
Zweck legt der Gemischte Rat Mechanismen für die Zusam-

menarbeit und Koordinierung zwischen ihren für die Durchset-
zung der Wettbewerbsregeln zuständigen Behörden fest. Die
Zusammenarbeit umfasst auch die gegenseitige Rechtshilfe, die
Notifikation, die Konsultation und den Informationsaustausch,
um die Transparenz bei der Durchsetzung des Wettbewerbs-
rechts und der Durchführung der Wettbewerbspolitik sicherzu-
stellen.

(2) Zur Erreichung dieses Ziels beschließt der Gemischte Rat
insbesondere über folgende Angelegenheiten:

a) Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen von Unternehmen;

b) missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden
Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen;

c) Unternehmensfusionen;

d) staatliche Handelsmonopole;

e) öffentliche Unternehmen und Unternehmen, denen beson-
dere oder ausschließliche Rechte übertragen wurden.

Artikel 12

Geistiges und gewerbliches Eigentum

(1) Die Vertragsparteien bekräftigen die große Bedeutung,
die sie dem Schutz der Rechte an geistigem Eigentum (Urheber-
rechte einschließlich der Urheberrechte an Computerpro-
grammen und Datenbanken und verwandte Schutzrechte,
Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, geographische
Bezeichnungen und Ursprungsbezeichnungen, Marken- und
Warenzeichen, Topographien integrierter Schaltkreise, Schutz
gegen unlauteren Wettbewerb gemäß Artikel 10a der Pariser
Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
sowie Schutz vertraulicher Informationen) beimessen und
verpflichten sich, geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung
eines angemessenen und wirksamen Schutzes dieser Rechte im
Einklang mit den höchsten internationalen Normen einschließ-
lich wirksamer Mittel zur Durchsetzung dieser Rechte zu
treffen.

(2) Zur Erreichung dieses Ziels beschließt der Gemischte Rat
über folgende Angelegenheiten:

a) Konsultationsverfahren im Hinblick auf eine für beide Seiten
zufriedenstellende Lösung im Falle von Schwierigkeiten
beim Schutz des geistigen Eigentums;

b) detaillierte Maßnahmen, die im Hinblick auf die Erreichung
des in Absatz 1 gesetzten Ziels unter Berücksichtigung
insbesondere der einschlägigen multilateralen Übereinkünfte
über geistiges Eigentum getroffen werden müssen.

TITEL VI

ZUSAMMENARBEIT

Artikel 13

Dialog über Zusammenarbeit und Wirtschaftsfragen

(1) Der Gemischte Rat richtet einen regelmäßigen Dialog
ein, um die in diesem Titel vorgesehene Zusammenarbeit zu
vertiefen und zu verbessern. Dieser Dialog umfasst insbeson-
dere Folgendes:

a) Informationsaustausch und regelmäßige Überprüfung der
Entwicklung der Zusammenarbeit,
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b) Koordinierung und Überwachung der Durchführung der in
diesem Abkommen vorgesehenen sektoralen Abkommen
sowie Prüfung der Möglichkeit des Abschlusses weiterer
derartiger Abkommen.

(2) Ferner richtet er zur Förderung von Handel und Investi-
tionen einen regelmäßigen Dialog über Wirtschaftsfragen ein,
der auch eine Analyse insbesondere der makroökonomischen
Aspekte und einen Informationsaustausch hierüber umfasst.

Artikel 14

Industrielle Zusammenarbeit

(1) Die Vertragsparteien unterstützen und fördern
Maßnahmen zur Entwicklung und Stärkung eines dynamischen,
integrierten und dezentralen Konzepts für die Verwaltung der
industriellen Zusammenarbeit, um ein günstiges Klima für die
wirtschaftliche Entwicklung unter Berücksichtigung der beider-
seitigen Interessen zu schaffen.

(2) Diese Zusammenarbeit umfasst in erster Linie folgende
Bereiche:

a) Intensivierung der Kontakte zwischen den Wirtschaftsbetei-
ligten beider Vertragsparteien durch die Veranstaltung von
Konferenzen, Seminaren, industriellen und technischen
Prospektionsmissionen, Rundtischgesprächen, allgemeinen
Messen und Fachausstellungen zur Ermittlung und Nutzung
der Gebiete von beiderseitigem Geschäftsinteresse und zur
Förderung des Handels, der Investitionen, der industriellen
Zusammenarbeit und des Technologietransfers;

b) Stärkung und Erweiterung des bestehenden Dialogs
zwischen den Wirtschaftsbeteiligten beider Vertragsparteien
über die Förderung intensiver Maßnahmen zur Konzertie-
rung und Koordinierung, um Hemmnisse für die industrielle
Zusammenarbeit zu ermitteln und zu beseitigen, die Einhal-
tung der Wettbewerbsregeln zu begünstigen, die Vereinbar-
keit aller Maßnahmen zu gewährleisten und der Industrie
die Anpassung an die Markterfordernisse zu erleichtern;

c) Förderung von Initiativen der industriellen Zusammenarbeit
im Kontext des Privatisierungsprozesses und der Liberalisie-
rungspolitik beider Vertragsparteien, um über die industri-
elle Zusammenarbeit zwischen Unternehmen Investitionen
zu begünstigen;

d) Unterstützung der Modernisierung, der Diversifizierung, der
Innovation, der Ausbildung, der Forschung und Entwick-
lung und der Qualität in der Industrie;

e) Förderung der Teilnahme beider Vertragsparteien an Pilot-
projekten und spezifischen Programmen nach Maßgabe der
jeweiligen Bestimmungen dieser Programme.

Artikel 15

Investitionsförderung

Die Vertragsparteien tragen zur Schaffung eines attraktiven und
stabilen Klimas für die beiderseitigen Investitionen bei.

Diese Zusammenarbeit umfasst unter anderem folgende
Bereiche:

a) Mechanismen zur Ermittlung von Investitionsmöglichkeiten
und zur Unterrichtung darüber sowie über die einschlägigen
Rechtsvorschriften;

b) Unterstützung bei der Entwicklung rechtlicher Rahmenbe-
dingungen, die Investitionen von einer Partei zur anderen
begünstigen, gegebenenfalls durch den Abschluss von Inves-

titionsschutz- und Investitionsförderungsabkommen und
von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
zwischen den Mitgliedstaaten und Mexiko;

c) Entwicklung einheitlicher und vereinfachter Verwaltungsver-
fahren;

d) Entwicklung von Mechanismen für gemeinsame Investi-
tionen, insbesondere mit kleinen und mittleren Unter-
nehmen beider Vertragsparteien.

Artikel 16

Finanzdienstleistungen

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine Zusammen-
arbeit im Bereich der Finanzdienstleistungen im Einklang mit
ihren Rechts- und Verwaltungsvorschriften und mit den Regeln
und Disziplinen des GATS im beiderseitigen Interesse und
unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Wirt-
schaftsziele zu entwickeln.

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, sowohl bilateral
als auch multilateral zusammenzuarbeiten, um das beiderseitige
Verständnis und die beiderseitige Kenntnis der jeweiligen
geschäftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und einen
Informationsaustausch über die Finanzvorschriften, die Finanz-
aufsicht und die Finanzkontrolle und andere Aspekte von
gemeinsamem Interesse zu fördern.

(3) Diese Zusammenarbeit dient vorrangig der Erhöhung
und Diversifizierung der Produktivität und der Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Finanzdienstleistungen.

Artikel 17

Zusammenarbeit kleiner und mittlerer Unternehmen

(1) Die Vertragsparteien fördern günstige Rahmenbedin-
gungen für die Entwicklung der kleinen und mittleren Unter-
nehmen.

(2) Diese Zusammenarbeit umfasst

a) die Förderung von Kontakten zwischen den Wirtschaftsbe-
teiligten, die gemeinsame Investitionen und die Gründung
von Joint ventures und Informationsnetzen begünstigen,
insbesondere mit Hilfe der bestehenden horizontalen
Programme wie ECIP, AL-INVEST, BRE, BC-NETZ und

b) die Erleichterung des Zugangs zu Finanzmitteln, die Bereit-
stellung von Informationen und die Förderung der Innova-
tion.

Artikel 18

Technische Vorschriften und Konformitätsbewertung

Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Bereich der techni-
schen Vorschriften und dei Konformitätsbewertung zusammen-
zuarbeiten.

Artikel 19

Zoll

(1) Die Zusammenarbeit im Zollwesen soll die Lauterkeit
des Handels gewährleisten. Die Vertragsparteien verpflichten
sich, die Zusammenarbeit im Zollwesen zur Verbesserung und
Konsolidierung des rechtlichen Rahmens ihrer Handelsbezie-
hungen zu fördern.
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(2) Die Zusammenarbeit betrifft insbesondere folgende
Bereiche:

a) Informationsaustausch,

b) Entwicklung neuer Techniken im Ausbildungsbereich und
Koordinierung der Aktionen der in dem jeweiligen Bereich
tätigen internationalen Fachorganisationen,

c) Austausch von Beamten und Führungskräften der Zoll- und
Steuerverwaltungen,

d) Vereinfachung der Zollabfertigungsverfahren,

e) bei Bedarf technische Hilfe.

(3) Unbeschadet der anderen in diesem Abkommen vorgese-
henen Formen der Zusammenarbeit bekunden die Vertragspar-
teien ihr Interesse daran, den Abschluss eines Protokolls über
gegenseitige Hilfe im Zollbereich innerhalb des institutionellen
Rahmens dieses Abkommens in Zukunft zu prüfen.

Artikel 20

Informationsgesellschaft

(1) Die Vertragsparteien erkennen an, dass die modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien einen Schlüs-
selsektor der modernen Gesellschaft darstellen und für die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung von grundlegender Bedeu-
tung sind.

(2) Die Zusammenarbeit in diesem Bereich konzentriert sich
insbesondere auf Folgendes:

a) Dialog über die einzelnen Aspekte der Informationsgesell-
schaft,

b) Informationsaustausch und gegebenenfalls technische Hilfe
betreffend Normen und Normung, Konformitätsprüfungen
und Zertifizierung im Bereich der Informations- und Tele-
kommunikationstechnologien,

c) Verbreitung der neuen Informations- und Telekommunikati-
onstechnologien und Entwicklung neuer Dienstleistungen
im Bereich der modernen Kommunikationsdienste und
Informationstechnologien,

d) Förderung und Durchführung gemeinsamer Forschungs-
sowie Technologie- und Industrieentwicklungsprojekte in
den Bereichen neue Informations- und Kommunikations-
technologien, Telematik und Informationsgesellschaft,

e) Förderung der Teilnahme beider Vertragsparteien an Pilot-
projekten und spezifischen Programmen nach Maßgabe der
jeweiligen Bestimmungen dieser Programme,

f) Verbund und lnteroperabilität der Telematiknetze und
-dienste,

g) Dialog über die Zusammenarbeit bei Rechtsvorschriften
über internationale On-line-Dienstleistungen einschließlich
der Aspekte im Zusammenhang mit dem Schutz personen-
bezogener Daten,

h) beiderseitiger Zugang zu Datenbanken unter noch festzule-
genden Bedingungen.

Artikel 21

Zusammenarbeit in der Landwirtschaft und im ländlichen
Raum

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Entwicklung
und die Zusammenarbeit in der Landwirtschaft, der Agroindus-
trie und im ländlichen Raum zu fördern.

(2) Zu diesem Zweck prüfen sie unter anderem

a) Maßnahmen zur Harmonisierung der Normen und der
Gesundheits- und Umweltstandards zur Erleichterung des
Handelsverkehrs gemäß Artikel 5 unter Berücksichtigung
der in diesem Bereich geltenden Rechtsvorschriften der
Vertragsparteien und im Einklang mit den WTO-Regeln;

b) die Möglichkeit eines Informationsaustauschs und einschlä-
giger Aktionen und Projekte vor allem in den Bereichen
Information, wissenschaftliche und technologische
Forschung und Entwicklung der Humanressourcen.

Artikel 22

Zusammenarbeit im Bergbau

Die Vertragsparteien kommen überein, die Zusammenarbeit im
Bergbau vor allem durch Maßnahmen zu fördern, die auf
Folgendes abzielen:

a) Förderung der Prospektion, des Abbaus und der gewinn-
bringenden Nutzung von Lagerstätten im Einklang mit ihren
jeweiligen einschlägigen Rechtsvorschriften;

b) Förderung des Informations-, Erfahrungs- und Technolo-
gieaustauschs im Zusammenhang mit der Exploration und
dem Abbau von Bodenschätzen;

c) Förderung des Expertenaustauschs und gemeinsame
Forschung zur Erhöhung der Möglichkeiten für die techno-
logische Entwicklung;

d) Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Investi-
tionen in diesem Bereich.

Artikel 23

Zusammenarbeit im Energiebereich

(1) Die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien zielt
auf die Entwicklung ihres jeweiligen Energiesektors ab und
konzentriert sich auf die Förderung des Technologietransfers
und des Informationsaustauschs über ihre jeweiligen Rechtsvor-
schriften.

(2) Die Zusammenarbeit in diesem Bereich besteht haupt-
sächlich in folgenden Aktionen: Informationsaustausch, Ausbil-
dung der Humanressourcen, Technologietransfer und gemein-
same Projekte im Bereich der Technologieentwicklung und der
Infrastruktur, Entwurf von Projekten zur effizienteren Ener-
gieerzeugung, Förderung eines rationellen Energieverbrauchs,
Förderung alternativer erneuerbarer und umweltschonender
Energiequellen sowie Förderung von Recycling- und Abfallbe-
handlungsprojekten zur Energieerzeugung.
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Artikel 24

Zusammenarbeit im Verkehr

(1) Die Zusammenarbeit im Verkehrsbereich soll

a) die Umstrukturierung und die Modernisierung der Verkehrs-
systeme unterstützen;

b) betriebliche Normen fördern.

(2) In diesem Zusammenhang liegt der Schwerpunkt auf
Folgendem:

a) Informationsaustausch zwischen Sachverständigen über die
jeweilige Verkehrspolitik und über andere Themen von
gemeinsamem Interesse;

b) Ausbildungsmaßnahmen für die Wirtschaftsbeteiligten und
die Verantwortlichen der öffentlichen Verwaltungen in den
Bereichen Wirtschaft, Recht und Technik;

c) Informationsaustausch über das weltweite Satellitennavigati-
onssystem (GNSS);

d) technische Hilfe bei der Umstrukturierung und Modernisie-
rung des Verkehrssystems.

(3) Die Vertragsparteien messen den Aspekten der interna-
tionalen Seeverkehrsdienste besondere Bedeutung bei, um eine
Behinderung der beiderseitigen Expansion des Handels zu
vermeiden. ln diesem Zusammenhang werden gemäß Artikel 6
Verhandlungen über die Liberalisierung der internationalen
Seeverkehrsdienste aufgenommen.

Artikel 25

Zusammenarbeit im Fremdenverkehr

(1) Die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien
dient in erster Linie der Verbesserung des Austausches von
Informationen und der Entwicklung der besten Praxis, um eine
ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Fremdenver-
kehrs zu gewährleisten.

(2) In diesem Zusammenhang konzentrieren sich die
Vertragsparteien insbesondere auf Folgendes:

a) Schutz und Optimierung des Potentials des natürlichen und
kulturellen Erbes;

b) Achtung der Integrität und Wahrung der Interessen der
lokalen Gemeinschaften;

c) Förderung der Zusammenarbeit mit Regionen und Städten
der Nachbarländer;

d) Verbesserung der Ausbildung in den Berufen des Hotelge-
werbes mit Schwerpunkt Hotelmanagement und Hotelver-
waltung.

Artikel 26

Zusammenarbeit im Bereich der Statistik

Die Vertragsparteien kommen überein, eine Annäherung der
Methoden im Bereich der Statistik zu fördern, um statistische
Daten über den Waren- und Dienstleistungsverkehr und allge-
mein über alle für eine statistische Erfassung in Betracht

kommende und unter dieses Abkommen fallende Bereiche
nach beiderseitig anerkannten Grundsätzen zu verwenden.

Artikel 27

Verwaltung

Die Vertragsparteien arbeiten in Fragen der nationalen, regio-
nalen und lokalen Verwaltung im Hinblick auf die Förderung
der Ausbildung der Humanressourcen und die Modernisierung
der Verwaltung zusammen.

Artikel 28

Bekämpfung des Drogenmissbrauchs, der Geldwäsche und
der chemischen Vorprodukte

(1) Die Vertragsparteien treffen geeignete Maßnahmen zur
Zusammenarbeit, um ihre Aktionen zur Verhütung und
Eindämmung der Herstellung, des Vertriebs und des illegalen
Konsums von Drogen im Einklang mit ihren jeweiligen inner-
staatlichen Rechtsvorschriften zu intensivieren.

(2) Gestützt auf die zuständigen Instanzen in diesem Bereich
betrifft diese Zusammenarbeit insbesondere Folgendes:

a) Entwicklung koordinierter Programme und Maßnahmen zur
Verhütung des Drogenmissbrauchs sowie zur Behandlung
und Rehabilitation von Drogenabhängigen einschließlich
TH-Programme. Dies kann auch Forschung und
Maßnahmen zur Eindämmung der Drogenherstellung durch
Aktionen zur Regionalentwicklung in Gebieten einschließen,
die für den illegalen Drogenanbau verwendet werden;

b) Entwicklung koordinierter Forschungsprogramme und
-vorhaben zur Drogenbekämpfung;

c) Austausch von Informationen über Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften und Annahme geeigneter Maßnahmen zur
Drogenbekämpfung und zur Bekämpfung der Geldwäsche
einschließlich der von der Gemeinschaft und den in diesem
Bereich tätigen internationalen Gremien verabschiedeten
Maßnahmen;

d) Verhinderung der Abzweigung von chemischen Vorpro-
dukten und anderen zur illegalen Herstellung von Betäu-
bungsmitteln und psychotropen Substanzen verwendeten
wesentlichen Stoffen auf der Grundlage des von den
Vertragsparteien am 13. Dezember 1996 unterzeichneten
„Übereinkommens über die Kontrolle von Drogenausgangs-
stoffen und chemischen Substanzen“ und des Wiener Über-
einkommens der Vereinten Nationen von 1988.

Artikel 29

Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, im beiderseitigen
Interesse und im Einklang mit ihren jeweiligen Politiken in
Wissenschaft und Technologie zusammenzuarbeiten.

(2) Diese Zusammenarbeit dient folgenden Zielen:

a) Austausch von wissenschaftlichen und technologischen
Informationen und Erfahrungen vor allem bei der Durch-
führung der Politiken und Programme;
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b) Förderung dauerhafter Beziehungen zwischen den wissen-
schaftlichen Gemeinschaften der Vertragsparteien;

c) Förderung der Ausbildung der Humanressourcen.

(3) Die Zusammenarbeit erfolgt in Form von gemeinsamen
Forschungsprojekten sowie durch Austausche, Tagungen und
Ausbildung von Wissenschaftlern, um die größtmögliche
Verbreitung der Forschungsergebnisse zu gewährleisten.

(4) Im Rahmen dieser Zusammenarbeit begünstigen die
Vertragsparteien die Beteiligung ihrer jeweiligen Hochschulein-
richtungen, Forschungsinstitute und ihrer produzierenden
Sektoren einschließlich der kleinen und mittleren Unter-
nehmen.

(5) Die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien
kann, soweit angemessen, zum Abschluss eines sektoralen
Abkommens über Forschung und technologische Entwicklung
führen.

Artikel 30

Allgemeine und berufliche Bildung

(1) Die Vertragsparteien legen die Mittel und Wege fest, mit
denen die Lage im Bereich der allgemeinen und beruflichen
Bildung erheblich verbessert werden kann. Hierbei wird der
allgemeinen und beruflichen Bildung der am meisten benach-
teiligten Bevölkerungsgruppen besondere Aufmerksamkeit
geschenkt.

(2) Die Vertragsparteien intensivieren ihre Zusammenarbeit
im Bereich der allgemeinen Bildung einschließlich der Hoch-
schulbildung sowie der beruflichen Bildung wie auch die
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen,
um das Niveau der Fachkenntnisse der Führungskräfte des
öffentlichen und des privaten Sektors anzuheben.

(3) Besondere Aufmerksamkeit widmen die Vertragsparteien
den Maßnahmen, mit denen dauerhafte Beziehungen zwischen
ihren jeweiligen Facheinrichtungen hergestellt und der
Austausch von Informationen, Know-how, Experten und tech-
nischen Ressourcen sowie der Jugendaustausch unter Nutzung
der durch das ALFA-Programm gebotenen Möglichkeiten und
der von den Vertragsparteien in diesem Bereich gesammelten
Erfahrungen gefördert werden.

(4) Die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien
kann einvernehmlich zum Abschluss eines sektoralen Abkom-
mens über allgemeine Bildung einschließlich Hochschulbildung,
berufliche Bildung und Jugendfragen führen.

Artikel 31

Kulturelle Zusammenarbeit

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, die kulturelle
Zusammenarbeit unter Achtung ihrer Verschiedenheit zu
fördern, um die beiderseitige Kenntnis und das Verständnis
ihrer Kulturen zu verbessern.

(2) Die Vertragsparteien treffen geeignete Maßnahmen, um
den Kulturaustausch zu fördern und um gemeinsame Aktionen
im Kulturbereich durchzuführen. Dazu legen sie zur gegebenen
Zeit spezifische Kooperationsmaßnahmen und Modalitäten fest.

Artikel 32

Zusammenarbeit im audiovisuellen Bereich

Die Vertragsparteien kommen überein, die Zusammenarbeit in
diesem Sektor vor allem durch Ausbildungsprogramme im
audiovisuellen Bereich und in den Medien sowie durch
Aktionen im Bereich der Koproduktion, der Ausbildung, der
Entwicklung und des Vertriebs zu fördern.

Artikel 33

Zusammenarbeit in Information und Kommunikation

Die Vertragsparteien kommen überein, den Austausch und die
Verbreitung von Informationen zu fördern und im Bereich der
Information und der Kommunikation Aktionen von gemein-
samem Interesse durchzuführen und zu unterstützen.

Artikel 34

Zusammenarbeit im Bereich Umweltschutz und natürliche
Ressourcen

(1) Die Erhaltung der Umwelt und der Ökosysteme wird von
den Vertragsparteien bei allen Kooperationsmaßnahmen im
Rahmen dieses Abkommens berücksichtigt.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, ihre Zusammenar-
beit zur Verhinderung der Umweltzerstörung auszubauen, die
Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher
Ressourcen zu fördern, Informationen über und Erfahrungen
mit Umweltvorschriften zu sammeln, zu verbreiten und auszu-
tauschen, den Einsatz wirtschaftlicher Anreize zur Erreichung
dieser Ziele zu fördern, das Umweltmanagement auf allen
Verwaltungsebenen zu stärken, die Ausbildung der Humanres-
sourcen, die Umwelterziehung und die Durchführung gemein-
samer Forschungsprojekte zu fördern und Möglichkeiten für
die soziale Beteiligung zu entwickeln.

(3) Die Vertragsparteien fördern den beiderseitigen Zugang
zu Programmen in diesem Bereich im Einklang mit den jewei-
ligen Bestimmungen dieser Programme.

(4) Die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien
kann, soweit angemessen, zum Abschluss eines sektoralen
Abkommens im Bereich Umwelt und natürliche Ressourcen
führen.

Artikel 35

Zusammenarbeit in der Fischerei

In Anbetracht der sozioökonomischen Bedeutung ihres jewei-
ligen Fischereisektors verpflichten sich die Vertragsparteien,
eine engere Zusammenarbeit in diesem Bereich soweit ange-
messen vor allem über den Abschluss eines sektoralen Fische-
reiabkommens im Einklang mit ihren jeweiligen Rechtsvor-
schriften zu entwickeln.

Artikel 36

Zusammenarbeit im sozialen Bereich und in der Ar-
mutsbekämpfung

(1) Die Vertragsparteien führen einen Dialog über alle
soziale Fragen, die für die eine oder die andere von ihnen von
Interesse sind.
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Dies schließt die Thematik der gefährdeten Bevölkerungs-
gruppen und Regionen ein: indigene Bevölkerung, arme
Bauern, Frauen und andere in Armut lebende Bevölkerungs-
gruppen.

(2) Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung einer
harmonischen Wirtschafts- und Sozialentwickung an, die die
Notwendigkeit der Achtung der Grundrechte der in Absatz 1
genannten Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. Die neue
Wachstumsgrundlage soll dazu beitragen, Beschäftigungsmög-
lichkeiten für die am meisten benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen zu schaffen und deren Lebensstandard zu verbessern.

(3) Die Vertragsparteien koordinieren regelmäßig die von
der Zivilgesellschaft durchgeführten Kooperationsmaßnahmen
zur Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten, zur Berufsaus-
bildung und zur Schaffung von Einkommen.

Artikel 37

Regionale Zusammenarbeit

(1) Die Vertragsparteien fördern die Aktivitäten zur Entwick-
lung gemeinsamer Kooperationsmaßnahmen, vor allem in
Zentralamerika und im Karibischen Raum.

(2) Vorrang erhalten Maßnahmen zur Förderung des Regio-
nalhandels in Zentralamerika und dem Karibischen Raum, zur
Stärkung der regionalen Zusammenarbeit in Umweltfragen und
in der wissenschaftlichen und technologischen Forschung, zur
Entwicklung der für die wirtschaftliche Entwicklung der Region
erforderlichen Kommunikationsinfrastruktur sowie zur Förde-
rung von Initiativen zur Verbesserung des Lebensstandards der
in Armut lebenden Bevölkerungsgruppen.

(3) Besondere Aufmerksamkeit wird der Frauenförderung
gewidmet und insbesondere der Erhöhung des Beitrags der
Frauen zum Produktionsprozess.

(4) Die Vertragsparteien untersuchen geeignete Möglich-
keiten zur Förderung und Überwachung gemeinsamer Koope-
rationsmaßnahmen für Drittländer.

Artikel 38

Zusammenarbeit betreffend Flüchtlinge

Die Vertragsparteien bemühen sich, den Umfang der Hilfe für
die nach Mexiko geflüchteten zentralamerikanischen Bevölke-
rungsgruppen aufrechtzuerhalten, und arbeiten bei der Suche
nach dauerhaften Lösungen zusammen.

Artikel 39

Zusammenarbeit betreffend Menschenrechte und Demo-
kratie

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, mit der Zusam-
menarbeit in diesem Bereich die Förderung der in Artikel 1
niedergelegten Grundsätze anzustreben.

(2) Diese Zusammenarbeit konzentriert sich insbesondere
auf Folgendes:

a) Stärkung der Zivilgesellschaft durch Bildungs-, Ausbildungs-
und Sensibilisierungsprogramme;

b) Ausbildungs- und Informationsaktionen zur Verbesserung
des reibungslosen Funktionierens der Verwaltungsstrukturen
und zur Stärkung des Rechtsstaats;

c) Förderung der Achtung der Menschenrechte und der
Wahrung der demokratischen Grundsätze.

(3) Die Vertragsparteien können gemeinsame Aktionen mit
dem Ziel durchführen, die Zusammenarbeit zwischen ihren
Wahlorganen sowie zwischen anderen Stellen, die für die Über-
wachung und Förderung der Achtung der Menschenrechte
zuständig sind, zu intensivieren.

Artikel 40

Zusammenarbeit im Verbraucherschutz

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Zusam-
menarbeit in diesem Bereich darauf abzielen sollte, die Verbrau-
cherschutzsysteme in der Gemeinschaft und Mexiko zu verbes-
sern und im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsvorschriften
miteinander in Einklang zu bringen.

(2) Die Zusammenarbeit umfasst in erster Linie Folgendes:

a) Austausch von Informationen und Sachverständigen und
Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Verbraucher-
verbänden der beiden Vertragsparteien;

b) Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen und Bereitstel-
lung technischer Hilfe.

Artikel 41

Zusammenarbeit im Datenschutz

(1) In Bezug auf Artikel 51 kommen die Vertragsparteien
überein, im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten
zusammenzuarbeiten, um das Schutzniveau zu erhöhen und
Handelshemmnisse zu beseitigen, die den Transfer personenbe-
zogener Daten erfordern.

(2) Die Zusammenarbeit im Bereich des Datenschutzes kann
technische Hilfe über den Austausch von Informationen und
Sachverständigen sowie über gemeinsame Programme und
Projekte umfassen.

Artikel 42

Gesundheit

(1) Ziel der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen ist die
Intensivierung der Aktionen im Bereich der Forschung, der
Pharmakologie, der medizinischen Vorsorge und der anstek-
kenden Krankheiten wie AIDS.

(2) Die Zusammenarbeit umfasst vor allem folgende
Maßnahmen:

a) Projekte im Bereich der Epidemiologie, der Dezentralisie-
rung und der Verwaltung der Gesundheitsdienste;

b) Entwicklung von Programmen zur beruflichen Qualifika-
tion;

c) Programme und Projekte zur Verbesserung des Gesundheits-
schutzes und der Sozialfürsorge in ländlichen und städ-
tischen Gebieten.
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Artikel 43

Evolutivklausel

(1) Die Vertragsparteien können diesen Titel im gegensei-
tigen Einvernehmen mit dem Ziel erweitern, die Zusammenar-
beit weiter auszubauen und durch Abkommen über spezifische
Sektoren oder Aktivitäten zu ergänzen.

(2) Für die Durchführung dieses Titels kann jede Vertrags-
partei unter Berücksichtigung der hierbei gesammelten Erfah-
rungen Vorschläge zur Erweiterung der Bereiche der Zusam-
menarbeit formulieren.

Artikel 44

Mittel der Zusammenarbeit

(1) Die Vertragsparteien stellen im Rahmen ihrer jeweiligen
Möglichkeiten und Mechanismen angemessene Mittel
einschließlich finanzieller Mittel bereit, um die in diesem
Abkommen vorgesehenen Ziele der Zusammenarbeit zu errei-
chen.

(2) Die Vertragsparteien fordern die Europäische Investiti-
onsbank auf, im Einklang mit ihren Finanzierungsverfahren
und -kriterien ihre Aktivitäten in Mexiko fortzusetzen.

TITEL VII

INSTITUTIONELLER RAHMEN

Artikel 45

Gemischter Rat

Es wird ein Gemischter Rat eingesetzt, der die Durchführung
dieses Abkommens überwacht. Der Gemischte Rat tagt in
regelmäßigen Zeitabständen auf Ministerebene und jedesmal,
wenn die Umstände dies erfordern. Er prüft alle wichtigen sich
aus diesem Abkommen ergebenden Fragen sowie alle bilate-
ralen und internationalen Fragen von gemeinsamem Interesse.

Artikel 46

(1) Der Gemischte Rat besteht aus Mitgliedern des Rates der
Europäischen Union und Mitgliedern der Europäischen
Kommission einerseits und Mitgliedern der Regierung Mexikos
andererseits.

(2) Die Mitglieder des Gemischten Rates können sich nach
Maßgabe seiner Geschäftsordnung vertreten lassen.

(3) Der Gemischte Rat gibt sich eine Geschäftsordnung.

(4) Den Vorsitz im Gemischten Rat führt abwechselnd ein
Mitglied des Rates der Europäischen Union und ein Mitglied der
Regierung Mexikos nach Maßgabe der Geschäftsordnung.

Artikel 47

Zur Erreichung der Ziele dieses Abkommens und in den darin
vorgesehenen Fällen ist der Gemischte Rat befugt, Beschlüsse
zu fassen. Die Beschlüsse sind für die Vertragsparteien verbind-
lich, die die erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Durchführung

treffen. Der Gemischte Rat kann auch zweckdienliche Empfeh-
lungen abgeben.

Die Beschlüsse und Empfehlungen des Gemischten Rates
werden von den Vertragsparteien einvernehmlich ange-
nommen.

Artikel 48

Gemischter Ausschuss

(1) Der Gemischte Rat wird bei der Erfüllung seiner
Aufgaben von einem Gemischten Ausschuss unterstützt, der
aus Vertretern der Mitglieder des Rates der Europäischen Union
und der Europäischen Kommission einerseits und aus Vertre-
tern der Regierung Mexikos andererseits besteht; er tagt norma-
lerweise auf der Ebene hoher Beamter.

In der Geschäftsordnung des Gemischten Rates werden die
Funktionsweise und die Aufgaben des Gemischten Ausschusses
festgelegt, zu denen die Vorbereitung der Tagungen des
Gemischten Rates gehört.

(2) Der Gemischte Rat kann seine Befugnisse dem
Gemischten Ausschuss übertragen. In diesem Fall fasst der
Gemischte Ausschuss seine Beschlüsse nach Maßgabe des Arti-
kels 47.

(3) Der Gemischte Ausschuss tagt in der Regel einmal jähr-
lich abwechselnd in Brüssel und in Mexiko, wobei Datum und
Tagesordnung einvernehmlich im voraus festgelegt werden. Im
Einvernehmen der Vertragsparteien können außerordentliche
Tagungen einberufen werden. Den Vorsitz im Gemischten
Ausschuss führt abwechselnd ein Vertreter jeder Vertragspartei.

Artikel 49

Andere Ausschüsse

Der Gemischte Rat kann die Einsetzung weiterer Organe
beschließen, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unter-
stützen.

Der Gemischte Rat legt in seiner Geschäftsordnung die Zusam-
mensetzung, die Ziele und die Arbeitsweise dieser Organe fest.

Artikel 50

Streitbeilegung

Der Gemischte Rat beschließt über die Einführung eines spezifi-
schen Streitbeilegungsverfahrens für Handels- und handelsbezo-
gene Fragen, das mit den einschlägigen WTO-Bestimmungen
vereinbar ist.

TITEL VIII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 51

Datenschutz

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, einen hohen
Schutz personenbezogener oder anderer Daten im Einklang mit
den Normen der auf diesem Gebiet tätigen internationalen
Gremien und der Gemeinschaft zu gewährleisten.
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(2) Zu diesem Zweck berücksichtigen die Vertragsparteien
die im Anhang des Abkommens genannten Normen, die
Bestandteil des Abkommens sind.

Artikel 52

Klausel über die nationale Sicherheit

Dieses Abkommen hindert eine Vertragspartei nicht daran,
Maßnahmen zu ergreifen,

a) die sie für notwendig erachtet, um die Weitergabe von
Informationen zu verhindern, die ihren wesentlichen Sicher-
heitsinteressen widersprechen;

b) die die Herstellung von oder den Handel mit Waffen, Muni-
tion und Kriegsmaterial oder eine zur Sicherung der Vertei-
digung erforderliche Forschung, Entwicklung oder Produk-
tion betreffen; diese Maßnahmen dürfen die Wettbewerbsbe-
dingungen hinsichtlich der nicht eigens für militärische
Zwecke bestimmten Waren nicht beeinträchtigen;

c) die sie zur Wahrung ihrer Sicherheitsinteressen im Falle
schwerwiegender innerstaatlicher Störungen der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung, im Kriegsfall, bei einer ernsten,
eine Kriegsgefahr darstellenden internationalen Spannung
oder zur Erfüllung der von ihr übernommenen Verpflich-
tungen zur Aufrechterhaltung des Friedens und der interna-
tionalen Sicherheit für notwendig erachtet.

Artikel 53

Die Schlussakte enthält die Gemeinsamen und die Einseitigen
Erklärungen, die bei der Unterzeichnung dieses Abkommens
gemacht wurde.

Artikel 54

(1) Wird die Meistbegünstigung gemäß diesem Abkommen
oder anderen im Rahmen dieses Abkommens getroffenen
Vereinbarungen gewährt, so gilt sie nicht für die Steuervorteile,
die die Mitgliedstaaten oder Mexiko auf der Grundlage von
Abkommen zur Verhinderung der Doppelbesteuerung oder
anderen Steuervereinbarungen oder inländischen Steuervor-
schriften gewähren oder künftig gewähren können.

(2) Keine Bestimmung dieses Abkommens oder anderer im
Rahmen dieses Abkommens getroffener Vereinbarungen darf
so ausgelegt werden, dass sie die Mitgliedstaaten oder Mexiko
daran hindert, Maßnahmen zur Verhinderung der Steuerflucht
gemäß den Bestimmungen von Abkommen zur Verhinderung
der Doppelbesteuerung oder anderer Steuervereinbarungen
oder inländischer Steuervorschriften zu verabschieden oder
durchzusetzen.

(3) Keine Bestimmung dieses Abkommens oder anderer im
Rahmen dieses Abkommens getroffener Vereinbarungen darf
so ausgelegt werden, dass sie die Mitgliedstaaten oder Mexiko
daran hindert, bei der Anwendung ihrer einschlägigen Steuer-
vorschriften zwischen Steuerzahlern zu unterscheiden, die sich
hinsichtlich ihres Wohnsitzes oder hinsichtlich des Anlageortes
ihres investierten Kapitals nicht in der gleichen Situation
befinden.

Artikel 55

Definition der Vertragsparteien

lm Sinne dieses Abkommens sind Vertragsparteien die Gemein-
schaft oder ihre Mitgliedstaaten oder die Gemeinschaft und ihre
Mitgliedstaaten gemäß ihren Befugnissen aus dem Vertrag zur

Gründung der Europäischen Gemeinschaft einerseits und
Mexiko andererseits.

Artikel 56

Geographischer Geltungsbereich

Dieses Abkommen gilt für die Gebiete, in denen der Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft angewendet
wird, und nach Maßgabe jenes Vertrags einerseits sowie für das
Gebiet der Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits.

Artikel 57

Geltungsdauer

(1) Dieses Abkommen wird auf unbegrenzte Zeit
geschlossen.

(2) Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch Notifi-
kation der anderen Vertragspartei kündigen. Dieses Abkommen
findet sechs Monate nach dem Tag dieser Notifikation keine
Anwendung mehr.

Artikel 58

Erfüllung der Verpflichtungen

(1) Die Vertragsparteien treffen alle allgemeinen oder beson-
deren Maßnahmen, die zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus
diesem Abkommen erforderlich sind, und sorgen für die
Verwirklichung der Ziele dieses Abkommens.

Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass die andere Vertrags-
partei einer Verpflichtung aus diesem Abkommen nicht nach-
gekommen ist, so kann sie geeignete Maßnahmen treffen.
Abgesehen von besonders dringenden Fällen unterbreitet sie
dem Gemischten Rat im Hinblick auf eine für die Vertragspar-
teien annehmbare Lösung innerhalb von 30 Tagen alle sach-
dienlichen Informationen für eine gründliche Prüfung der Situa-
tion.

Es sind mit Vorrang solche Maßnahmen zu wählen, die das
Funktionieren dieses Abkommens am wenigsten stören. Diese
Maßnahmen werden dem Gemischten Rat unverzüglich mitge-
teilt, der auf Antrag der anderen Vertragspartei darüber berät.

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, dass unter beson-
ders dringenden Fällen im Sinne des Absatzes 1 erhebliche
Verletzungen dieses Abkommens durch eine der Vertragspar-
teien zu verstehen sind. Eine erhebliche Verletzung des Abkom-
mens liegt vor:

a) bei einer nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts
nicht zulässigen Ablehnung dieses Abkommens;

b) bei einem Verstoß gegen die wesentlichen Bestandteile
dieses Abkommens im Sinne des Artikels 1.

(3) Die Vertragsparteien kommen überein, dass die in
diesem Artikel genannten „geeigneten Maßnahmen“ im
Einklang mit dem Völkerrecht getroffen werden. Falls eine
Vertragspartei gemäß diesem Artikel eine Maßnahme in einem
besonders dringenden Fall trifft, kann die andere Vertragspartei
die dringende Einberufung einer gemeinsamen Sitzung beider
Vertragsparteien innerhalb einer Frist von 15 Tagen bean-
tragen.
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Artikel 59

Urschriften

Dieses Abkommens ist in zwei Urschriften in dänischer, deut-
scher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italieni-
scher, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwe-
discher Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist.

Artikel 60

Inkrafttreten

(1) Dieses Abkommen wird von den Vertragsparteien gemäß
ihren eigenen Verfahren genehmigt.

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats in
Kraft, der auf den Monat folgt, an dem die Vertragsparteien
einander den Abschluss der dafür erforderlichen Verfahren
notifiziert haben.

Die Anwendung der Titel II und VI wird bis zum Erlass der in
den Artikeln 5, 6, 9, 10, 11 und 12 vorgesehenen Beschlüsse
des Gemischten Rates ausgesetzt.

(3) Die Notifikationen sind dem Generalsekretär des Rates
der Europäischen Union zu übermitteln, bei dem dieses
Abkommen hinterlegt wird.

(4) Dieses Abkommen ersetzt das am 26. April 1991 unter-
zeichnete Kooperationsrahmenabkommen zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und Mexiko ab dem Zeitpunkt, zu
dem die Titel II und VI gemäß Absatz 2 Anwendung finden.

(5) Vom Inkrafttreten des Abkommens gelten alle
Beschlüsse des Gemischten Ausschusses, der mit dem am 8.
Dezember 1997 unterzeichneten Interimsabkommen über
Handel und handelsbezogene Fragen zwischen der Europä-
ischen Gemeinschaft und Mexiko eingesetzt wurde, als
Beschlüsse des mit Artikel 45 eingesetzten Gemischten Rates.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ ∆εκεµβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseits-
emän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.
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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrĳk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstelĳke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Haupt-
stadt.

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική ∆ηµοκρατία
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Por el Reino de España

Pour la République française

Thar ceann na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrĳk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
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För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen
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Por los Estados Unidos Mexicanos



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften28.10.2000 L 276/61

ANHANG

SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN GEMÄSS ARTIKEL 51

— Leitlinien für die Regelung der personenbezogenen Datenbanken, geändert durch die Generalversammlung der
Vereinten Nationen am 20. November 1990;

— Empfehlung des OECD-Rates über Leitlinien für den Schutz der Vertraulichkeit und für den grenzüberschreitenden
Austausch personenbezogener Daten vom 23. September 1980;

— Übereinkommen des Europarates zum Schutz natürlicher Personen im Falle der automatischen Verarbeitung personen-
bezogener Daten vom 28. Januar 1981;

— Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.
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SCHLUSSAKTE

Die Bevollmächtigten der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft sowie die Bevollmächtigten der Vereinigten
Mexikanischen Staaten nehmen die folgende Schlussakte an betreffend:

1. Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten Mexikanischen
Staaten andererseits,

2. Interimsabkommen über Handel und handelsbezogene Fragen zwischen der Europäischen Gemeinschaft
einerseits und den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits, und

3. Gemeinsame Erklärung der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten und der Vereinigten
Mexikanischen Staaten.
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(1)

Die Bevollmächtigten

DES KÖNIGREICHS BELGIEN,

DES KÖNIGREICHS DÄNEMARK,

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DER GRIECHISCHEN REPUBLIK,

DES KÖNIGREICHS SPANIEN,

DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK,

IRLANDS,

DER ITALIENISCHEN REPUBLIK,

DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG,

DES KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE,

DER REPUBLIK ÖSTERREICH,

DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK,

DER REPUBLIK FINNLAND,

DES KÖNIGREICHS SCHWEDEN,

DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

Vertragsparteien des Vertrags zur Gründung der EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT,

im Folgenden „Mitgliedstaaten“ genannt, und

die EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT,

im Folgenden „Gemeinschaft“ genannt,

einerseits, und

die Bevollmächtigten der VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN,

im Folgenden „Mexiko“ genannt,

andererseits,

die am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig in Brüssel zur Unterzeichnung des Abkom-
mens über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten Mexikanischen Staaten
andererseits zusammengetreten sind, haben die folgenden Dokumente angenommen:

— das Abkommen und seine Anhänge.

Die Bevollmächtigten der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und die Bevollmächtigten Mexikos haben
die nachstehend aufgeführten und dieser Schlussakte beigefügten Gemeinsamen Erklärungen angenommen:

Gemeinsame Erklärung der Europäischen Union und Mexikos zu dem politischen Dialog gemäß Artikel
3 des Abkommens

Gemeinsame Erklärung zu dem Dialog auf parlamentarischer Ebene

Gemeinsame Erklärung zur Auslegung des Artikels 4 des Abkommens

Gemeinsame Erklärung zu Artikel 24 Absatz 3 des Abkommens

Gemeinsame Erklärung zu Artikel 35 des Abkommens
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Die Bevollmächtigten Mexikos haben die nachstehend aufgeführten und dieser Schlussakte beigefügten
Erklärungen der Europäischen Gemeinschaft und/oder ihrer Mitgliedstaaten zur Kenntnis genommen:

Erklärung zu Artikel 11 des Abkommens

Erklärung zu Artikel 12 des Abkommens.

Die Bevollmächtigten der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft haben die nachstehend aufgeführte und
dieser Schlussakte beigefügte Erklärung Mexikos zur Kenntnis genommen:

Erklärung zu Titel I des Abkommens.
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GEMEINSAME ERKLÄRUNGEN

Gemeinsame Erklärung der Europäischen Union und Mexikos zu dem politischen Dialog gemäß
Artikel 3 des Abkommens

1. PRÄAMBEL

Die Europäische Union einerseits und Mexiko andererseits,

— eindenk der historischen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bindungen und der freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen ihren Völkern,

— in Anbetracht ihres Willens, die politischen und wirtschaftlichen Freiheiten zu stärken, welche die
Grundlage der Gesellschaften der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Mexikos bilden,

— unter Bekräftigung des Wertes der Menschenwürde, der Förderung und des Schutzes der Menschen-
rechte als Fundament demokratischer Gesellschaften sowie der wesentlichen Rolle rechtstaatlicher
demokratischer Einrichtungen,

— in dem Wunsch, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit im Einklang mit den in der Charta
der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätzen zu festigen,

— einig in ihrem Interesse an einer Regionalintegration als Instrument zur Förderung einer nachhaltigen
und harmonischen Entwicklung ihrer Völker, die auf den Grundsätzen des sozialen Fortschritts und
der Solidarität zwischen Mitgliedern beruht,

— gestützt auf die Präferenzbeziehungen, die mit dem 1991 unterzeichneten Kooperationsrahmenab-
kommen zwischen der Gemeinschaft und Mexiko hergestellt wurden,

— unter Hinweis auf die Grundsätze in der von der Kommission und dem Rat einerseits und Mexiko
andererseits am 2. Mai 1995 in Paris unterzeichneten Feierlichen Gemeinsamen Erklärung,

haben beschlossen, ihre Beziehungen auf einer langfristigen Basis zu entwickeln.

2. ZIELE

Die Europäische Union und Mexiko sind der Auffassung, dass die Aufnahme eines intensiveren politi-
schen Dialogs ein grundlegendes Element der geplanten wirtschaftlichen und politischen Annäherung
darstellt und entscheidend dazu beiträgt, dieses Abkommen zu einem Instrument zur Förderung der in
der Präambel dieser Erklärung genannten Grundsätze zu machen.

Dieser Dialog basiert auf dem gemeinsamen Eintreten der Vertragsparteien für die Demokratie und die
Achtung der Menschenrechte sowie auf ihrer Verpflichtung zur Wahrung des Friedens und zur Errich-
tung einer gerechten und stabilen Weltordnung gemäß der Charta der Vereinten Nationen.

Der Dialog zielt darauf ab, dauerhafte Solidaritätsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und
Mexiko herzustellen und dadurch einen Beitrag zur Stabilität und zum Wohlstand ihrer Regionen zu
leisten, den Prozess der Regionalintegration zu unterstützen und ein Klima des Verständnisses und der
Toleranz zwischen ihren Völkern und Kulturen zu fördern.

Der Dialog umfasst alle Themen von gemeinsamem Interesse und soll den Weg bahnen für neue Formen
der Zusammenarbeit einschließlich gemeinsamer Initiativen auf internationaler Ebene, die gemeinsamen
Zielen dienen und insbesondere die Bereiche Frieden, Sicherheit und Regionalentwicklung betreffen.

3. MECHANISMEN DES DIALOGS

Der politische Dialog zwischen den Vertragsparteien findet statt in Form von Kontakten, Informations-
austausch und Konsultationen zwischen den verschiedenen Einrichtungen Mexikos und der Europäischen
Union einschließlich der Europäischen Kommission.

Er findet insbesondere statt

— auf der Ebene der Präsidenten;

— auf Ministerebene;

— auf der Ebene hoher Beamter;

— unter voller Nutzung der diplomatischen Kontakte.
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Auf der Ebene der Präsidenten finden regelmäßige Treffen zwischen den höchsten Instanzen der
Vertragsparteien statt; die Vertragsparteien legen die Einzelheiten für diese Treffen fest.

Auf der Ebene der Minister finden regelmäßige Treffen zwischen den Außenministern statt; die Vertrags-
parteien legen die Einzelheiten für diese Treffen fest.

Gemeinsame Erklärung zu dem Dialog auf parlamentarischer Ebene

Die Vertragsparteien unterstreichen die Zweckmäßigkeit der Einrichtung eines institutionalisierten politi-
schen Dialogs auf parlamentarischer Ebene durch Kontakte zwischen dem Europäischen Parlament und
dem mexikanischen Kongress (Abgeordnetenkammer und Senat).

Gemeinsame Erklärung zur Auslegung des Artikels 4 des Abkommens

Die Verpflichtungen des Artikels 4 dieses Abkommens werden erst dann wirksam, wenn der in Artikel 5
genannte Beschluss gemäß Artikel 7 angenommen worden ist.

Gemeinsame Erklärung zu Artikel 24 Absatz 3 des Abkommens

Die Vertragsparteien bekräftigen die von ihnen als Mitglieder der WTO eingegangenen multilateralen
Verpflichtungen im Bereich der Seeverkehrsdienste und berücksichtigen zugleich ihre jeweiligen Verpflich-
tungen aus dem OECD-Kodex zur Liberalisierung der laufenden unsichtbaren Transaktionen.

Gemeinsame Erklärung zu Artikel 35 des Abkommens

Die Vertragsparteien kommen überein, auf multilateraler Ebene offiziell für die Annahme, die Inkraftsetzung
und die Durchsetzung des Internationalen Verhaltenskodex für verantwortungsvolle Fischerei einzutreten.
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EINSEITIGE ERKLÄRUNGEN

Erklärung der Gemeinschaft zu Artikel 11 des Abkommens

Die Gemeinschaft erklärt, dass sie bis zur Genehmigung der Durchführungsbestimmungen zum Wettbe-
werb gemäß Artikel 11 Absatz 2 bei der Auslegung dieses Artikels alle Praktiken, die im Widerspruch zu
diesem Artikel stehen, auf der Grundlage der Kriterien der Artikel 85, 86 und 92 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft und im Falle der unter den Vertrag über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallenden Erzeugnisse auf der Grundlage der Kriterien der
Artikel 65 und 66 dieses Vertrags und der Bestimmungen der Gemeinschaft über staatliche Beihilfen
einschließlich des Folgerechts beurteilen wird.

Erklärung der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten zu den in Artikel 12 des Abkommens
genannten Übereinkünften über geistiges Eigentum

Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten sind der Auffassung, dass die in Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe
b) genannten einschlägigen multilateralen Übereinkünfte über geistiges Eigentum zumindest die folgenden
Übereinkünfte umfassen:

— Berner Übereinkunft über den Schutz von Werken der Literatur und der Kunst (Pariser Fassung von
1971, geändert 1979);

— Internationales Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern
und der Sendeunternehmen (Rom, 1961);

— Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Stockholmer Fassung von
1967, geändert 1979);

— Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Washington, 1970,
geändert 1979 und 1984);

— Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Stockholmer Fassung von
1967, geändert 1979);

— Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrid, 1989);

— Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die
Eintragung von Marken (Genfer Fassung von 1977, geändert 1979);

— Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die
Zwecke von Patentverfahren (1977, geändert 1980);

— Internationales Übereinkommen zum Schutz pflanzlicher Züchtungen (UPOV) (Genfer Fassung, 1991);

— Abkommen über das Warenzeichengesetz (Genf, 1994).
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Erklärung Mexikos zu Titel I

Die mexikanische Außenpolitik beruht auf folgenden in der mexikanischen Verfassung niedergelegten
Grundsätzen:

Selbstbestimmung der Völker,

Nichteinmischung,

friedliche Beilegung von Streitigkeiten,

Verbot der Androhung oder Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen,

Rechtsgleichheit der Staaten,

Internationale Zusammenarbeit zur Förderung der Entwicklung,

Eintreten für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit.

Mit Blick auf seine geschichtliche Erfahrung und den hohen Auftrag seiner politischen Verfassung bringt
Mexiko seine volle Überzeugung zum Ausdruck, dass allein die uneingeschränkte Achtung des Völkerrechts
das Fundament für Frieden und Entwicklung bilden kann. Ferner versichert Mexiko, dass die Grundsätze der
Koexistenz der internationalen Staatengemeinschaft gemäß der Charta der Vereinten Nationen, die in der
Allgemeinen Menschenrechtserklärung niedergelegten Grundsätze und die Grundsätze der Demokratie
ständige Richtschnur für seinen konstruktiven Beitrag zur Erfüllung der internationalen Aufgaben sind und
den Rahmen für seine Beziehung zur Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten, die in diesem Abkommen
geregelt wird, beziehungsweise für seine Beziehung zu jedem anderen Land oder jedem anderen Zusam-
menschluss von Ländern bilden.
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Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ ∆εκεµβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseits-
emän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.
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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Haupt-
stadt.

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική ∆ηµοκρατία
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Por el Reino de España

Pour la République française

Thar ceann na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta
För Republikken Finland
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För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen
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Por los Estados Unidos Mexicanos
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(2)

Zugleich haben die Bevollmächtigten der EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT,

im Folgenden „Gemeinschaft“ genannt,

einerseits, und

die Bevollmächtigten der VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN,

im Folgenden „Mexiko“ genannt,

andererseits,

die am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig in Brüssel zur Unterzeichnung des Interims-
abkommens über Handel und handelsbezogene Fragen zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits
und den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits zusammengetreten sind, das folgende Dokument
angenommen:

— Das Abkommen

Die Bevollmächtigten der Gemeinschaft und die Bevollmächtigten Mexikos haben die nachstehend aufge-
führte und dieser Schlussakte beigefügte Gemeinsame Erklärung angenommen:

— Gemeinsame Erklärung zur Auslegung des Artikels 2 des Abkommens

Die Bevollmächtigten Mexikos haben die nachstehend aufgeführte und dieser Schlussakte beigefügte Erklä-
rung der Gemeinschaft zur Kenntnis genommen:

— Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zu Artikel 5 des Abkommens
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Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ ∆εκεµβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseits-
emän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.
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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Por los Estados Unidos Mexicanos
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Gemeinsame Erklärung zur Auslegung des Artikels 2 des Abkommens

Die Verpflichtungen des Artikels 2 dieses Abkommens werden erst dann wirksam, wenn der in Artikel 3
genannte Beschluss angenommen worden ist.

Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zu Artikel 5 des Abkommens

Die Gemeinschaft erklärt, dass sie bis zur Genehmigung der Durchführungsbestimmungen zum Wettbe-
werb gemäß Artikel 5 Absatz 2 bei der Auslegung dieses Artikels alle Praktiken, die im Widerspruch zu
diesem Artikel stehen, auf der Grundlage der Kriterien der Artikel 85, 86 und 92 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft und im Falle der unter den Vertrag über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallenden Erzeugnisse auf der Grundlage der Kriterien der
Artikel 65 und 66 dieses Vertrags und der Bestimmungen der Gemeinschaft über staatliche Beihilfen
einschließlich des Folgerechts beurteilen wird.
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(3)

Zugleich haben die Bevollmächtigten der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und die Bevollmächtigten
Mexikos folgende Gemeinsame Erklärung angenommen:

GEMEINSAME ERKLÄRUNG DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND IHRER MITGLIEDSTAATEN UND
DER VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN

Zur angemessenen Abdeckung der Themen in Titel III und IV des am 8. Dezember 1997 unterzeichneten
Abkommens über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit in einem
umfassenden Rahmenwerk verpflichten sich die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten und die
Vereinigten Mexikanischen Staaten,

1. Verhandlungen über Vereinbarungen über eine Liberalisierung des Dienstleistungs-, des Kapital- und des
Zahlungsverkehrs sowie über Maßnahmen betreffend das geistige Eigentum gemäß den Artikeln 6, 8, 9
und 12 dieses Abkommens gleichzeitig mit den Verhandlungen über die Liberalisierung des Warenver-
kehrs gemäß Artikel 5 dieses Abkommens und gemäß Artikel 3 des am 8. Dezember 1997 unterzeich-
neten Interimsabkommens über Handel und handelsbezogene Fragen zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten aufzunehmen und nach Möglichkeit zum
Abschluss zu bringen;

2. dafür zu sorgen, dass unbeschadet des Abschlusses ihrer jeweiligen internen Verfahren die Ergebnisse der
Verhandlungen über die Liberalisierung des Dienstleistungs-, des Kapital- und des Zahlungsverkehrs
sowie die Maßnahmen betreffend das geistige Eigentum so bald wie möglich in Kraft treten können und
auf diese Weise das gemeinsame Ziel der Vertragsparteien gemäß Artikel 7 des Abkommens über
wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit, sowohl den Waren- als
auch den Dienstleistungsverkehr möglichst weitgehend zu liberalisieren, erreicht wird.
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Hinweis betreffend den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens über wirtschaftliche Partner-
schaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits

Da die Vertragsparteien einander den Abschluss der Verfahren notifiziert haben, die für das Inkrafttreten des
vom Rat der Europäischen Union auf seiner Tagung am 28. September 2000 angenommenen Abkommens
über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit erforderlich sind, tritt
dieses Abkommen gemäß seinem Artikel 60 am 1. Oktober 2000 in Kraft.
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 13. Oktober 2000

zur Änderung der Entscheidung 93/495/EWG mit Sonderbedingungen für die Einfuhr von Fische-
reierzeugnissen mit Ursprung in Kanada

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 2998)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2000/659/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/493/EWG des Rates vom 22. Juli
1991 zur Festlegung von Hygienevorschriften für die Erzeu-
gung und die Vermarktung von Fischereierzeugnissen (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/79/EG (2), insbesondere
auf Artikel 11,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 1 der Entscheidung 93/495/EWG der
Kommission vom 26. Juli 1993 mit Sonderbedingungen
für die Einfuhr von Fischereierzeugnissen mit Ursprung
in Kanada (3), zuletzt geändert durch die Entscheidung
96/31/EG (4), ist das „Inspection Directorate of the
Department of Fisheries and Oceans“ die Behörde, die in
Kanada für die Überprüfung und Bescheinigung der
Konformität von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen
mit den Anforderungen der Richtlinie 91/493/EWG
zuständig ist.

(2) Im Zuge einer Umstrukturierung der kanadischen
Verwaltung ist die für die Ausstellung von Gesundheits-
bescheinigungen für Fischereierzeugnisse zuständige
Behörde (Inspection Directorate of the Department of
Fisheries and Oceans) durch die „Canadian Food Inspec-
tion Agency (CFIA)“ ersetzt worden. Diese neue Behörde
ist in der Lage, die Anwendung der geltenden Rechtsvor-
schriften wirksam zu überprüfen. Daher ist es angezeigt,
die Bezeichnung der zuständigen Behörde in der
Entscheidung 93/495/EWG und im Muster der Gesund-
heitsbescheinigung in Anhang A der genannten
Entscheidung entsprechend zu ändern.

(3) Es empfiehlt sich, den Wortlaut der Entscheidung 93/
495/EWG dem Wortlaut der jüngsten Entscheidungen
der Kommission mit Sonderbedingungen für die Einfuhr
von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen mit
Ursprung in bestimmten Drittländern anzupassen.

(4) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 93/495/EWG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung:

„Artikel 1

Die ‚Canadian Food Inspection Agency (CFIA)‘ ist die
Behörde, die in Kanada für die Überprüfung und Bescheini-
gung der Konformität von Fischerei- und Aquakulturerzeug-
nissen mit den Anforderungen der Richtlinie 91/493/EWG
zuständig ist.“

2. Artikel 2 erhält folgende Fassung:

„Artikel 2

Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse mit Ursprung in
Kanada müssen folgende Anforderungen erfüllen:

1. Jeder Sendung muss das Original einer Gesundheitsbe-
scheinigung nach dem Muster in Anhang A beigefügt
sein, das numeriert, ordnungsgemäß ausgefüllt, datiert
und unterzeichnet ist und aus einem einzigen Blatt
besteht.

2. Die Erzeugnisse müssen von zugelassenen Betrieben,
Fabrikschiffen oder Kühlhäusern bzw. von registrierten
Gefrierschiffen stammen, die in dem Verzeichnis in
Anhang B aufgeführt sind.

3. Jede Verpackung muss unauslöschbar die Angabe
‚KANADA‘ sowie die Zulassungs-/Registernummer des
Ursprungsbetriebs, -fabrikschiffs, -kühlhauses oder
-gefrierschiffs tragen; davon ausgenommen sind unver-
packte gefrorene Fischereierzeugnisse, die für die Konser-
venindustrie bestimmt sind.“

(1) ABl. L 268 vom 24.9.1991, S. 15.
(2) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 31.
(3) ABl. L 232 vom 15.9.1993, S. 43.
(4) ABl. L 9 vom 12.1.1996, S. 6.
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3. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Bescheinigung muss den Namen, die Amtsbe-
zeichnung und die Unterschrift des Vertreters der CFIA
sowie deren Amtssiegel in einer Farbe tragen, die sich von
der Farbe der übrigen Angaben auf der Bescheinigung
absetzt.“

4. Anhang A wird durch den Anhang dieser Entscheidung
ersetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 13. Oktober 2000

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

„ANHANG A

GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG

für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse mit Ursprung in Kanada, die für die Europäische Gemeinschaft bestimmt
sind

Bezugsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Versandland: KANADA

Zuständige Behörde: ,Canadian Food Inspection Agency (CFIA)‘

I. Angaben zur Identifizierung der Fischereierzeugnisse

— Bezeichnung des Fischerei-/Auquakulturerzeugnisses (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Art (wissenschaftliche Bezeichnung): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Aufmachung und Art der Behandlung (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Gegebenenfalls Codenummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Art der Verpackung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Zahl der Packstücke: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Eigengewicht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Vorgeschriebene Lager- und Beförderungstemperatur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Angaben und Ursprung der Fischereierzeugnisse

Name(n) und amtliche Zulassungsnummer(n) des/der Betriebe(s), Fabrikschiffe(s), Kühlhauses/Kühlhäuser oder Register-
nummer(n) des/der Gefrierschiffe(s) die von der CFIA zur Ausfuhr nach der Europäischen Gemeinschaft zugelassen sind:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Angaben zur Bestimmung der Fischereierzeugnisse

Die Erzeugnisse werden versandt von: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Versandort)

nach: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Bestimmungsland und -ort)

mit folgendem Transportmittel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name und Anschrift des Versenders: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name des Empfängers und Anschrift am Bestimmungsort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Nichtzutreffendes streichen.
(2) Lebend, gekühlt, gefroren, gesalzen, geräuchert, in Konserven usw.
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IV. Bescheinigung

— Der amtliche Kontrolleur bescheinigt, dass die vorstehend beschriebenen Fischerei- bzw. Aquakulturerzeugnisse
folgende Anforderungen erfüllen:

1. Sie sind gemäß den Hygienevorschriften der Richtlinie 92/48/EWG gefangen und an Bord der Fischereifahrzeuge
behandelt worden.

2. Sie sind gemäß den Anforderungen der Kapitel II, III und IV des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG auf
hygienische Weise angelandet, behandelt und gegebenenfalls verpackt, zubereitet, verarbeitet, gefroren, aufgetaut
oder gelagert worden.

3. Sie sind gemäß Kapitel V des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG einer Gesundheitskontrolle unterzogen
worden.

4. Sie sind gemäß den Kapiteln VI, VII und VIII des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG verpackt, gekennzeichnet,
gelagert und befördert worden.

5. Sie stammen nicht von giftigen oder Biotoxine enthaltenden Arten.

6. Sie erfüllen die organoleptischen, parasitologischen, chemischen bzw. mikrobiologischen Anforderungen, die für
bestimmte Kategorien von Fischereierzeugnissen in der Richtlinie 91/493/EWG und deren Durchführungsent-
scheidungen festgelegt worden sind.

7. Soweit es sich um gefrorene Fischereierzeugnisse oder verarbeitete Muscheln handelt, sind die Muscheln in
Erzeugungsgebieten geerntet worden, für die Bedingungen gelten, die den Bedingungen der Richtlinie 91/
492/EWG zur Festlegung von Hygienevorschriften für die Erzeugnung und Vermarktung lebender Muscheln
zumindest gleichwertig sind.

— Der unterzeichnete amtliche Kontrolleur erklärt, mit den Bestimmungen der Richtlinien 91/493/EWG, 91/492/EWG
und 92/48/EWG sowie der Entscheidung 93/495/EWG vertraut zu sein.

Ausgestellt in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ort) (Datum)

�Amtssiegel (3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift des amtlichen Kontrolleurs (3)

(Name in Großbuchstaben, Amtsbezeichnung und Qualifikationen des Unterzeichnenden)

(3) Siegel und Unterschrift müssen sich farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung absetzen.“
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 13. Oktober 2000

zur Änderung der Entscheidung 94/323/EG mit Sonderbedingungen für die Einfuhr von Fische-
reierzeugnissen mit Ursprung in Singapur

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 3000)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2000/660/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/493/EWG des Rates vom 22. Juli
1991 zur Festlegung von Hygienevorschriften für die Erzeu-
gung und die Vermarktung von Fischereierzeugnissen (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/79/EG (2), insbesondere
auf Artikel 11,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 1 der Entscheidung 94/323/EG der
Kommission vom 19. Mai 1994 mit Sonderbedingungen
für die Einfuhr von Fischereierzeugnissen mit Ursprung
in Singapur (3) ist das „Ministry of National Develop-
ment, Primary Production Department (Veterinary Public
Health Division)“ die Behörde, die in Singapur für die
Überprüfung und Bescheinigung der Konformität von
Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen mit den Anforde-
rungen der Richtlinie 91/493/EWG zuständig ist.

(2) Im Zuge einer Umstrukturierung der Singapur-Verwal-
tung ist die für die Ausstellung von Gesundheitsbeschei-
nigungen für Fischereierzeugnisse zuständige Behörde
„Ministry of National Development, Primary Production
Department (Veterinary Public Health Division)“ durch
die „Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore:
Veterinary Public Health Service (AVA)“ ersetzt worden.
Diese neue Behörde ist in der Lage, die Anwendung der
geltenden Rechtsvorschriften wirksam zu überprüfen.
Daher ist es angezeigt, die Bezeichnung der zuständigen
Behörde in der Entscheidung 94/323/EG und im Muster
der Gesundheitsbescheinigung in Anhang A der
genannten Entscheidung entsprechend zu ändern.

(3) Es empfiehlt sich, den Wortlaut der Entscheidung 94/
323/EG dem Wortlaut der jüngsten Entscheidungen der
Kommission mit Sonderbedingungen für die Einfuhr von
Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen mit Ursprung in
bestimmten Drittländern anzupassen.

(4) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 94/323/EG der Kommission wird wie folgt
geändert:

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung:

„Artikel 1

Die ‚Agri-Food & Veterinary Authority of Singspore: Veteri-
nary Public Health Service (AVA)‘ ist die Behörde, die in
Singapur für die Überprüfung und Bescheinigung der
Konformität von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen mit
den Anforderungen der Richtlinie 91/493/EWG zuständig
ist.“

2. Artikel 2 erhält folgende Fassung:

„Artikel 2

Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse mit Ursprung in
Singapur müssen folgende Anforderungen erfüllen:

1. Jeder Sendung muss das Original einer Gesundheitsbe-
scheinigung nach dem Muster in Anhang A beigefügt
sein, das numeriert, ordnungsgemäß ausgefüllt, datiert
und unterzeichnet ist und aus einem einzigen Blatt
besteht.

2. Die Erzeugnisse müssen von zugelassenen Betrieben,
Fabrikschiffen oder Kühlhäusern bzw. von registrierten
Gefrierschiffen stammen, die in dem Verzeichnis in
Anhang B aufgeführt sind.

3. Jede Verpackung muss unauslöschbar die Angabe
‚SINGAPUR‘ sowie die Zulassungs-/Registernummer des
Ursprungsbetriebs, -fabrikschiffs, -kühlhauses oder
-gefrierschiffs tragen; davon ausgenommen sind unver-
packte gefrorene Fischereierzeugnisse, die für die Konser-
venindustrie bestimmt sind.“

3. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Bescheinigung muss den Namen, die Amtsbe-
zeichnung und die Unterschrift des Vertreters der AVA
sowie deren Amtssiegel in einer Farbe tragen, die sich von
der Farbe der übrigen Angaben auf der Bescheinigung ab
setzt.“

4. Anhang A wird durch den Anhang dieser Entscheidung
ersetzt.

(1) ABl. L 268 vom 24.9.1991, S. 15.
(2) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 31.
(3) ABl. L 145 vom 10.6.1994, S. 19.
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Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 13. Oktober 2000

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

„ANHANG A

GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG

für Fischerei- undAquakulturerzeugnissemit Ursprung in Singapur, die für die Europäische Gemeinschaft bestimmt
sind, ausgenommen Muscheln, Stachelhäuter, Manteltiere und Meeresgastropoden in jeder Form

Bezugsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Versandland: SINGAPUR

Zuständige Behörde: ,Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore: Veterinary Public Health Service
(AVA)‘

I. Angaben zur Identifizierung der Fischereierzeugnisse

— Bezeichnung des Fischerei-/Auquakulturerzeugnisses (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Art (wissenschaftliche Bezeichnung): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Aufmachung und Art der Behandlung (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Gegebenenfalls Codenummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Art der Verpackung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Zahl der Packstücke: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Eigengewicht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Vorgeschriebene Lager- und Beförderungstemperatur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Angaben und Ursprung der Fischereierzeugnisse

Name(n) und amtliche Zulassungsnummer(n) des/der Betriebe(s), Fabrikschiffe(s), Kühlhauses/Kühlhäuser oder Register-
nummer(n) des/der Gefrierschiffe(s) die von der AVA zur Ausfuhr nach der Europäischen Gemeinschaft zugelassen sind:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Angaben zur Bestimmung der Fischereierzeugnisse

Die Erzeugnisse werden versandt von: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Versandort)

nach: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Bestimmungsland und -ort)

mit folgendem Transportmittel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name und Anschrift des Versenders: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name des Empfängers und Anschrift am Bestimmungsort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Nichtzutreffendes streichen.
(2) Lebend, gekühlt, gefroren, gesalzen, geräuchert, in Konserven usw.
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IV. Bescheinigung

— Der amtliche Kontrolleur bescheinigt, dass die vorstehend beschriebenen Fischerei- bzw. Aquakulturerzeugnisse
folgende Anforderungen erfüllen:

1. Sie sind gemäß den Hygienevorschriften der Richtlinie 92/48/EWG gefangen und an Bord der Fischereifahrzeuge
behandelt worden.

2. Sie sind gemäß den Anforderungen der Kapitel II, III und IV des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG auf
hygienische Weise angelandet, behandelt und gegebenenfalls verpackt, zubereitet, verarbeitet, gefroren, aufgetaut
oder gelagert worden.

3. Sie sind gemäß Kapitel V des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG einer Gesundheitskontrolle unterzogen
worden.

4. Sie sind gemäß den Kapiteln VI, VII und VIII des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG verpackt, gekennzeichnet,
gelagert und befördert worden.

5. Sie stammen nicht von giftigen oder Biotoxine enthaltenden Arten.

6. Sie erfüllen die organoleptischen, parasitologischen, chemischen bzw. mikrobiologischen Anforderungen, die für
bestimmte Kategorien von Fischereierzeugnissen in der Richtlinie 91/493/EWG und deren Durchführungsent-
scheidungen festgelegt worden sind.

— Der unterzeichnete amtliche Kontrolleur erklärt, mit den Bestimmungen der Richtlinien 91/493/EWG und 92/
48/EWG sowie der Entscheidung 94/323/EWG vertraut zu sein.

Ausgestellt in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ort) (Datum)

�Amtssiegel (3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift des amtlichen Kontrolleurs (3)

(Name in Großbuchstaben, Amtsbezeichnung und Qualifikationen des Unterzeichnenden)

(3) Siegel und Unterschrift müssen sich farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung absetzen.“
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BESCHLUSS Nr. 1/2000 DES AKP-EG-AUSSCHUSSES FÜR ZUSAMMENARBEIT IM ZOLLWESEN
vom 18. Oktober 2000

über eine Ausnahme von der Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder
„Ursprungserzeugnisse“ zur Berücksichtigung der besonderen Lage von Fidschi, Mauritius, Papua-
Neuguinea und der Seychellen bei der Produktion von Thunfisch in Dosen und „Loins“ genannten

Thunfischfilets (HS-Position ex 16.04)

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 2663)

(2000/661/EG)

DER AKP-EG-AUSSCHUSS FÜR ZUSAMMENARBEIT IM
ZOLLWESEN —

gestützt auf das in Cotonou am 23. Juni 2000 unterzeichnete
AKP-EG-Partnerschaftsabkommen, insbesondere auf Artikel 38
des Protokolls Nr. 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 1 des Beschlusses 1/2000 des AKP-EG-
Ministerrats vom 27. Juli 2000 über die ab 2. August
2000 geltenden Übergangsmaßnahmen (1) finden die
Handelsbestimmungen des AKP-EG-Partnerschaftsab-
kommens einschließlich des Protokolls Nr. 1 über die
Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“
oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der
Zusammenarbeit der Verwaltungen ab 2. August 2000
Anwendung.

(2) Gemäß Artikel 38 Absatz 1 des genannten Protokolls
können Ausnahmen von den Ursprungsregeln geneh-
migt werden, wenn die Entwicklung bestehender oder
die Ansiedlung neuer Industrien dies rechtfertigen.

(3) Gemäß Artikel 38 Absatz 8 des genannten Protokolls
werden Ausnahmeregelungen für Thunfisch in Dosen
und für „Loins“ genannte Thunfischfilets im Rahmen
eines jährlichen Kontingents von 8 000 Tonnen bzw.
2 000 Tonnen automatisch gewährt.

(4) Die Staaten in Afrika, dem karibischen Raum und dem
Pazifischen Ozean (AKP-Staaten) legten am 24. Mai
2000 einen Antrag der Regierungen von Fidschi, Mauri-
tius, Papua-Neuguinea und der Seychellen auf eine
Ausnahme von der in dem Protokoll genannten
Ursprungsregel für eine jährliche Menge von 4 568
Tonnen Thunfisch in Dosen und eine jährliche Menge
von 1 200 Tonnen „Loins“ vor, die diese Länder vom 1.
Mai 2000 bis 30. April 2002 produzieren und die wie
folgt aufgeteilt werden sollen: 1 142 Tonnen Thunfisch
in Dosen für jedes Land und jeweils 400 Tonnen „Loins“
für Fidschi, Mauritius und Papua-Neuguinea.

(5) Die Ausnahmeregelung wird beantragt unter Berufung
auf die einschlägigen Bestimmungen des Protokolls
Nr. 1, inbesondere Artikel 38 Absatz 8; die beantragten
Mengen bleiben im Rahmen der Jahreskontingente, die
auf Antrag der AKP-Staaten automatisch gewährt
werden.

(6) Daher kann gemäß Artikel 38 Absatz 8 Fidschi, Mauri-
tius und Papua-Neuguinea die Ausnahmeregelung für
Thunfisch in Dosen und für „Loins“ genannte Thunfisch-

filets und den Seychellen die Ausnahmeregelung für
Thunfisch in Dosen in den beantragten Mengen für
einen Zeitraum von zwei Jahren gewährt werden.

BESCHLIESST:

Artikel 1

Abweichend von den besonderen Bestimmungen der Liste in
Anhang II zum Protokoll Nr. 1 des AKP-EG-Partnerschaftsab-
kommens gelten der in Fidschi, Mauritius, Papua-Neuguinea
und den Seychellen aus Thunfisch ohne Ursprungseigenschaft
hergestellte Thunfisch in Dosen und die „Loins“ genannten
Thunfischfilets der HS-Position ex 16.04 unter den in diesem
Beschluss genannten Bedingungen als Ursprungserzeugnisse
dieser Länder.

Artikel 2

Die Ausnahmeregelung nach Artikel 1 gilt für die im Anhang
dieses Beschlusses aufgeführten Waren und Mengen, die
Fidschi, Mauritius, Papua-Neuguinea und die Seychellen in der
Zeit vom 1. Oktober 2000 bis zum 30. September 2002 in die
Gemeinschaft einführen.

Artikel 3

Die im Anhang genannten Mengen werden von der Kommis-
sion verwaltet; diese kann alle zweckdienlichen Maßnahmen
treffen, um eine wirksame Verwaltung zu gewährleisten.

Legt ein Einführer in einem Mitgliedstaat eine Anmeldung zur
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr vor und bean-
tragt die Anwendung dieses Beschlusses, und nehmen die Zoll-
behörden diese Anmeldung an, so nimmt der betreffende
Mitgliedstaat durch Mitteilung an die Kommission die Ziehung
einer seinem Bedarf entsprechenden Menge vor.

Die Ziehungsanträge sind der Kommission mit Angabe des
Datums, an dem die betreffenden Zollanmeldungen ange-
nommen wurden, unverzüglich zu übermitteln.

Die Ziehungen werden von der Kommission nach derselben
Reihenfolge gewährt, in der die Zollbehörden der betreffenden
Mitgliedstaaten die Anmeldung zur Überführung in den zoll-
rechtlich freien Verkehr angenommen haben, soweit die verfüg-
bare Restmenge ausreicht.

Nutzt ein Mitgliedstaat die gezogenen Mengen nicht aus, so hat
er diese umgehend zurückzuübertragen.(1) ABl. L 195 vom 1.8.2000, S. 46.
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Übersteigen die Anträge die verfügbare Restmenge, so wird
diese anteilmäßig zugeteilt. Die Mitgliedstaaten werden über die
erfolgten Ziehungen unterrichtet.

Jeder Mitgliedstaat garantiert den Einführern gleichen und
kontinuierlichen Zugang zu den verfügbaren Mengen, bis diese
ausgeschöpft sind.

Artikel 4

Die Zollbehörden von Fidschi, Mauritius, Papua-Neuguinea und
der Seychellen treffen die notwendigen Vorkehrungen, um die
Überwachung der Ausfuhrmengen der in Artikel 1 genannten
Waren zu gewährleisten. Zu diesem Zweck enthalten die von
ihnen gemäß diesem Beschluss ausgestellten Bescheinigungen
einen Hinweis auf diesen Beschluss. Die zuständigen Behörden
dieser Länder übermitteln der Kommission vierteljährlich eine
Aufstellung der Mengen, für die Warenverkehrsbeschei-
nigungen EUR.1 gemäß diesem Beschluss ausgestellt worden
sind, mit Angabe der laufenden Nummern dieser Bescheini-
gungen.

Artikel 5

In Feld 7 der zur Durchführung dieses Beschlusses ausgestellten
Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 ist der folgende
Vermerk einzutragen:

„Ausnahmeregelung — Beschluss Nr. 1/2000“.

Artikel 6

Die Staaten in Afrika, dem karibischen Raum und dem Pazifi-
schen Ozean (AKP-Staaten), die Mitgliedstaaten und die
Gemeinschaft treffen jeweils für ihren Bereich die zur Durch-
führung dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen.

Artikel 7

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Er gilt ab 1. Oktober 2000.

Brüssel, den 18. Oktober 2000

Für den AKP-EG-Ausschuss für
Zusammenarbeit im Zollwesen

Die Gemeinsamen Vorsitzenden

Michel VANDEN ABEELE

Peter O. OLE NKURAIYIA
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Lfd. Nr. HS-Position Warenbezeichnung Zeitraum Mengen
(in t)

Lfd. Nr. HS-Position Warenbezeichnung Zeitraum Mengen
(in t)

Lfd. Nr. HS-Position Warenbezeichnung Zeitraum Mengen
(in t)

Lfd. Nr. HS-Position Warenbezeichnung Zeitraum Mengen
(in t)

ANHANG

Fidschi

09.1653 ex 16.04 Thunfisch in Dosen 1.10.2000-30.9.2001 1 142

1.10.2001-30.9.2002 1 142

09.1654 ex 16.04 „Loins“ genannte Thunfischfi- 1.10.2000-30.9.2001 400
lets

1.10.2001-30.9.2002 400

Mauritius

09.1653 ex 16.04 Thunfisch in Dosen 1.10.2000-30.9.2001 1 142

1.10.2001-30.9.2002 1 142

09.1654 ex 16.04 „Loins“ genannte Thunfischfi- 1.10.2000-30.9.2001 400
lets

1.10.2001-30.9.2002 400

Papua-Neuguinea

09.1657 ex 16.04 Thunfisch in Dosen 1.10.2000-30.9.2001 1 142

1.10.2001-30.9.2002 1 142

09.1658 ex 16.04 „Loins“ genannte Thunfischfi- 1.10.2000-30.9.2001 400
lets

1.10.2001-30.9.2002 400

Seychellen

09.1662 ex 16.04 Thunfisch in Dosen 1.10.2000-30.9.2001 1 142

1.10.2001-30.9.2002 1 142
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 2263/2000 der Kommission vom 13. Oktober 2000 zur Änderung des
Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur

und den Gemeinsamen Zolltarif

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 264 vom 18. Oktober 2000)

Im Inhalt auf dem Deckblatt und im Titel auf der Seite 1:

anstatt: „Verordnung (EG) Nr. 2263/2000“,

muss es heißen: „Verordnung (EG) Nr. 2388/2000“.
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